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Statistische Angaben 
 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.750 Einwohner (Stand: 01.10.2018) 
davon 9.660 mit Hauptwohnsitz. 
 
 

Konfession 
römisch-katholisch 6.264 
evangelisch 1.240 
evangelisch-lutherisch 64 
evangelisch-reformiert 7 
ohne Angabe 2.175 

 
 
 

Einwohner je Bezirk / Bauernschaft 
Ortskern 8.405 
Am Egen 37 
Feldbauerschaft 264 
Kirchbauerschaft 143 
Scheddebrock 319 
Suttorf 354 
Westerode 228 
 
 

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)1 
Stand am 31.12.2008 9.464 
Stand am 31.12.2009 9.375 
Stand am 31.12.2010 9.373 
Stand am 31.12.2011 9.305 
Stand am 31.12.2012 9.346 
Stand am 31.12.2013 9.325 
Stand am 31.12.2014 9.294 
Stand am 31.12.2015 9.388 
Stand am 31.12.2016 9.421 
Stand am 31.12.2017 9.439 
 
 

Flächengröße der Gemeinde2 5.160 ha 
Davon entfallen auf  

a) landwirtschaftliche Nutzflächen 3.756 ha 
b) Waldflächen, Forsten usw. 736 ha 
c) Gebäude- und Hofflächen 400 ha 
d) Wasserfläche, Gewässer 44 ha 
e) Verkehrs- und sonstige Flächen 224 ha 

  

                                                
1 lt. Statistik „Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag“ des Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 
2 lt. Statistik „Kommunalprofil: Flächen nach Nutzungsarten“ des Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
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Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde 
für das Haushaltsjahr 2019 

 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit 

geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom __.__.2018 

folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Gemeinde Nordwalde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen 

sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-

pflichtungsermächtigungen enthält, wird 

 

im Ergebnisplan mit 

 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 17.867.670 EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 18.986.471 EUR 

 

im Finanzplan mit 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit auf 16.193.320 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit auf 17.186.696 EUR 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.312.970 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.915.200 EUR 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.602.230 EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 802.900 EUR 

 

festgesetzt. 
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§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

1.602.230 EUR festgesetzt.  

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-

zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.930.260 EUR festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-

nisses im Ergebnisplan wird auf 1.118.801 EUR festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt fest-

gesetzt: 

 

1 Grundsteuer   

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe   

 (Grundsteuer A) auf 350 v. H. 

1.2 für die Grundstücke   

 (Grundsteuer B) auf 525 v. H. 

    

2. Gewerbesteuer auf 425 v. H. 
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§ 7 

 

Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im 

Jahr 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidie-

rungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 

 

§ 8 

 

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auf-

wendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gel-

ten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 

20.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzah-

lungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind. 

 

Die Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-

gen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf inneren 

Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kosten-

träger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist. 

 

In § 83 Abs. 3 GO NRW sind für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, 

überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden 

Jahr gewährleistet ist. 

 

 

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW: Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW: 

Nordwalde, 22.10.2018 Nordwalde, 26.10.2018 

  

Menzel Schemmann 

(Kämmerer) (Bürgermeisterin) 
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Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019 

 

Allgemeines 

 
Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 GemHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung ein 

Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politi-

schen Gremien, die Öffentlichkeit sowie die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaft-

lichen Lage der Gemeinde Nordwalde dar. 

 

Seine Aufgabe besteht nach § 7 GemHVO NRW insbesondere darin, 

 

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben, 

- die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde Nordwalde anhand der im 

Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzu-

stellen und 

- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 

drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. 

 

Auf die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele; Eigenkapitalerhalt, Entschuldung, 

Sicherstellung der Liquidität und Konsolidierung, ist dabei einzugehen. 

 

Gemäß § 75 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu füh-

ren, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 

 

Rechtliche Grundlagen 

 
Nach dem Wortlaut des § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll der 

Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Darüber hinaus 

sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan ent-

haltenen Informationen und die Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Schließlich sind 

auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die drei folgen-

den Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. 

 

Der Haushaltsentwurf enthält die vorläufige Schlussbilanz des Vorvorjahres (2017). Der Jah-

resabschluss 2017 wird erst in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschuss am 

06.11.2018 geprüft und anschließend dem Rat zur Feststellung vorgelegt. Im Anschluss wird 

der Haupt- und Finanzausschuss am 04.12.2018 aufgrund der Beschlussempfehlung den 

Jahresabschluss 2017 dem Rat der Gemeinde Nordwalde zur Beschlussfassung vorlegen. 
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Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2017 mit einem positiven Jahres-

ergebnis abgeschlossen. Im ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushalt 2017 wurde mit 

einem negativen geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1.733 T€ gerechnet. Dieses negati-

ve geplante Jahresergebnis wurde jedoch nicht realisiert. Tatsächlich wurde ein positives 

Jahresergebnis von 663 T€ erreicht. 

 

Die Haushaltsplanung für 2018 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 

38 T€ ab. Trotz der geringfügig höheren Gewerbesteuererträge in 2018, aber durch deutlich 

niedrigere ordentliche Erträge ist davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag höher ausfallen 

wird. Erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 zeigt sich, 

inwieweit das Jahresergebnis vom geplanten Fehlbetrag abweicht. 

 

Insgesamt wurde zur Vermeidung eines Fehlbetrages für die Haushaltsführung eine restrikti-

ve Mittelbewirtschaftung vorgegeben. 

 

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 
 

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahreser-

gebnis auf – 1.118.801 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von – 981.422 € 

ergibt sich damit eine Verschlechterung um 137.379 €. 

 

Dieses ist im Wesentlichen auf die deutlich höheren Personal- und Versorgungsaufwendun-

gen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen zurückzu-

führen. Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt vom 17.08.2018 zum Entwurf des 

Kreishaushaltes 2019 ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,34% (Vor-

jahr = 29,6 %) und 22,81 % (Vorjahr = 21,48 %) für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies 

bedeutet für die Gemeinde Nordwalde, dass die allgemeine Kreisumlage auf 3.644,5 T€ um 

rd. 300,3 T€ und die Jugendamtsumlage auf 2.933,3 T€ um rd. 506,5 T€ steigt. Im Vergleich 

zum Planansatz 2019 im Haushalt 2018 ergibt sich eine Steigerung von insgesamt 289,8 T€. 

 

Eine Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) sowie der Orien-

tierungsdatenerlass liegen inzwischen vor. Im Vergleich zum Jahr 2018 verringern sich die 

Schlüsselzuweisungen und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um rd. 

277,5 T€. Die Investitionspauschale reduziert sich um rd. 14,2 T€ auf 712,3 T€. Im GFG 

2019 ist eine neue Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen, hieraus erhält die Ge-

meinde Nordwalde einen Betrag in Höhe von 122,3 T€. Die Pauschale wird allen Gemeinden 

als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse der Unter-

haltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. 
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Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 
 

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine 

Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrech-

nung Auswirkungen auf die Bilanz. 

 

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das 

Eigenkapital um – 1.118.801 €. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes 

an eigenen Finanzmitteln verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe 

von 1.796.276 €. 

 

Haushaltsausgleich 

 
Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbe-

standes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Zentral ist die Ergebnis-

rechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. 

 

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planungen und Rechnungen 

ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn 

 
- der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist 

(Gesamtbetrag der Erträge = oder > Gesamtbetrag der Aufwendungen) 

 
- der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die 

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. 

 
Solange demnach der Jahresfehlbedarf bzw. Jahresfehlbetrag niedriger ist als der Stand der 

Ausgleichsrücklage, gilt die sogenannte Fiktion des Haushaltsausgleiches. Wird ein Haus-

haltsausgleich unter den o. g. Bedingungen nicht erreicht, besteht die Pflicht zur Aufstellung 

eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). 

 
Haushaltssicherungskonzept 
 

Neben der Ausgleichsrücklage setzt sich das Eigenkapital aus der allgemeinen Rücklage 

zusammen. Von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich ist die Höhe des Abbaus des 

weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage). Hier hat der Gesetzgeber enge 

Grenzen gesetzt. Der Haushalt ist nicht mehr ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage 

verringert wird. Dieses ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn die Ausgleichsrücklage voll-

ständig aufgezehrt ist. 
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Die Voraussetzungen für ein HSK sind in § 76 Abs. 1 GO NRW geregelt. Danach ist ein HSK 

aufzustellen, wenn 

 

• durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der 

Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um 

mehr als ein Viertel verringert wird oder 

• in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz 

des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr 

als ein Zwanzigstel zu verringern oder 

• innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allge-

meine Rücklage aufgebraucht wird.  

 

Jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts ist der Auf-

sichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung des 

HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie kann nach § 76 Abs. 2 

Satz 3 GO NRW im Regelfall nur dann erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass 

spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach 

§ 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. 
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Finanzielle Situation der Kommunen in NRW 
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Von 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen befanden sich Ende 2017 insgesamt 167 Kommu-

nen in der Haushaltssicherung, damit bleibt dieser Wert gegenüber 2016 (171 Kommunen) 

und 2015 (175 Kommunen) relativ konstant; trotz der positiven Entwicklung für die Gesamt-

heit aller Kommunen. 

 

Nach der Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2018 können die Kommu-

nen auch in den kommenden Jahren mit Milliarden Mehreinnahmen rechnen. Dieses würde 

zur Stabilisierung der Finanzsituation in den Kommunen beitragen. Voraussetzung dafür ist 

jedoch, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung auch in den nächsten Jahren anhält. 

 

Die bestehenden Unterschiede in der kommunalen Finanzausstattung müssen Bund und 

Land immer wieder verdeutlicht werden, damit Entscheidungen über die Verteilung von Fi-

nanzmitteln auch wirklich zu Gunsten derer ausfallen, die Unterstützung nötig haben. 

 

Auch das Land NRW verzeichnet, trotz der nach wie vor regionalen Unterschiede insgesamt 

steigende Steuereinnahmen. Die Steuerkraft der Referenzperiode für das Gemeindefinanzie-

rungsgesetz 2019 (01.07.2017 bis 30.06.2018) liegt um 5,61 % über der vorhergehenden 

Referenzperiode. 

 

Im Bereich der Liquiditäts- oder Kassenkredite ist die Situation weiter alarmierend. Es wer-

den weiterhin sehr hohe Liquiditätskredite ausgewiesen, welche zum Teil durch externe Ur-

sachen entstanden sind, so dass eine Mitfinanzierung der Entschuldung durch das Land 

Nordrhein-Westfalen sowie den Bund durchaus gerechtfertigt ist. Zwar sanken die Kassenk-

redite landesweit von 26,3 Mrd. € auf 24,1 Mrd. €, jedoch deutet sich ein konjunktureller Ein-

bruch und ein Ende der Niedrigzinsphase an. Dieses kann zu hohen Zinslasten für die 

Kommunen führen. 

 

Ein Hinweis auf die Schuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen scheint an dieser 

Stelle angebracht. Das statistische Bundesamt hat die Schuldenstände der öffentlichen 

Haushalte jeweils zum Jahresende 2016 und 2017 wie folgt veröffentlicht: 

 

 Schulden 

31.12.2017 
Mio. € 

Schulden 

31.12.2016 
Mio. € 

Veränderung 

 - % - 

Bund 1.242.547 1.257.065 - 1,2 

Länder 586.186 608.731 - 3,7 

Gemeinden / GV 138.039 143.079 - 3,5 

Gesamt 1.966.772 2.008.875 - 2,1 
(Quelle: Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich insgesamt) 
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Im Vergleich der Jahre 2016 und 2017 sind die Schulden des Bundes, der Länder und der 

Gemeinden gesunken. 

 

Gerade im Bereich Infrastruktur haben sowohl Bund als auch das Land NRW erheblichen 

Nachholbedarf. Diesem stellt sich der Bund mit dem in 2015 bzw. 2017 beschlossenen 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG). Insgesamt stellt der Bund hier 7 Mrd. € zur 

Verfügung, wovon 3,5 Mrd. € für die Schulinfrastruktur vorgesehen sind. 

 

Das Land NRW hat zusätzlich ein 2 Mrd. € umfassendes Förderprogramm zum Abbau des 

Instandhaltungsstaus an den Schulen aufgelegt. Von 2017 bis 2020 werden den Kommunen 

über das Programm „Gute Schule 2020“ jeweils 500 Mio. € in Form von Krediten  zins- und 

tilgungsfrei  zur Verfügung gestellt. 

 

Der Bund plant die Errichtung eines Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“ zur Verbesse-

rung der digitalen Infrastruktur an Schulen. Das Land NRW hat parallel dazu den Entwurf 

einer Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Gigabitanbindung der öffent-

lichen Schulen veröffentlicht. 

 

Diese Förderprogramme zeigen, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vor-

handen sind und helfen sicherlich auch den Kommunen, den Instandhaltungsstau teilweise 

abzubauen. 

 

Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist verankert, dass auf Sonderförderpro-

gramme verzichtet wird und stattdessen mit dauerhaften Pauschalen die kommunalen Inves-

titionen vor Ort gestärkt werden sollen. Mit dem GFG 2019 ist eine neue Aufwands- und Un-

terhaltungspauschale eingeführt worden, welche die Gemeinden beim Abbau des bestehen-

den Investitions- und Sanierungsstaus unterstützen sollen. Die Verteilung der Mittel auf die 

Kommunen erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. 
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Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 
 
Allgemeines 

 
Im NKF-Haushalt sind die Produkte in das Zentrum der Steuerung gerückt. Der Gesetzgeber 

hat in § 4 GemHVO NRW die Unterteilung des Haushalts in Produktbereiche, Produktgrup-

pen und Produkte geregelt. Verbindlich vorgeschrieben sind jedoch nur die Produktbereiche, 

welche in der folgenden Abbildung dargestellt werden: 

 

Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen 

01 Innere Verwaltung 07 Gesundheitsdienste 
13 Natur- und Landschafts-

pflege 

02 Sicherheit und Ordnung 08 Sportförderung 14 Umweltschutz 

03 Schulträgeraufgaben 
09 Räumliche Planung und 

Entwicklung, Geoinformation 
15 Wirtschaft und Tourismus 

04 Kultur und Wissenschaft 10 Bauen und Wohnen 
16 Allgemeine Finanzwirt-

schaft 

05 Soziale Leistungen 11 Ver- und Entsorgung 17 Stiftungen 

06 Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe 

12 Verkehrsflächen 

und -anlagen, ÖPNV 
 

(Quelle: Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, Handreichdung für Kommunen, 5. Auflage, S. 1213) 

 

Auch die darunter liegenden Ebenen sind jeweils zweistellig und individuell zu gestalten. 

Jedem einzelnen Produkt ist eine Produktbeschreibung vorangestellt, aus der neben der 

allgemeinen Beschreibung, die Zielsetzung und deren Erreichbarkeit dargestellt ist. 

 

Das Zahlenwerk des NKF-Haushalts umfasst die folgenden Bestandteile: 

• Ergebnis- und Finanzplan 

• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produktbereich 

• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produktgruppe 

 

Die Bildung von produktbezogenen Kennzahlen, sowie die Definition von umsetzbaren Ziel-

vereinbarungen stellen sich als schwierige Aufgabe dar. Insbesondere bei den Kennzahlen 

fehlen häufig die hierfür notwendigen Datengrundlagen und Vergleichsmöglichkeiten, so 

dass zunächst noch auf die entsprechende Darstellung verzichtet wird.  
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Die Ziele sind in der Produktbeschreibung aufgeführt und sollen in Zusammenarbeit zwi-

schen Rat und Verwaltung abgeglichen und vereinbart werden. Die Erreichbarkeit der Ziele 

im Jahresverlauf ist zu überprüfen. Gegebenenfalls ist steuernd einzugreifen, um ein aussa-

gekräftiges Berichtswesen vorlegen zu können. 

 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

 
Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden KLR erforderlich. Für den 

Umfang und die Ausgestaltung der KLR gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. 

 

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung soll erkannt werden, welche tatsächlichen Kos-

ten bei den jeweiligen Produkten anfallen. Die Leistungen des Bauhofes, die Kosten für den 

Dienstwagen und auch die Kosten für das Grundstücks- und Gebäudemanagement sind in 

die interne Verrechnung eingeflossen. Die im Grundstücks- und Gebäudemanagement un-

terhaltenen und bewirtschafteten Kostenstellen sind entsprechend des Planergebnisses ent-

lastet worden. Entsprechende interne Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produk-

ten (z. B. Planergebnis der Kostenstelle 9130 Feuerwehrgerätehaus als Aufwand aus inter-

nen Leistungsbeziehungen beim Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölke-

rungsschutz) wieder. 

 

Der Wert der Leistungen, die ein Produkt im Wege der Leistungsverrechnung für andere Be-

reiche erbringen soll, wird in den Teilergebnisplänen als „Erträge aus internen Leistungsbe-

ziehungen“ ausgewiesen; zu empfangende Leistungen sind bei der Position „Aufwendungen 

aus internen Leistungsbeziehungen“ zusammengefasst. 

 

Da die Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Organisationseinheiten innerhalb der 

Gemeinde stattfinden, haben sie auf die Gesamtbetrachtung im Ergebnisplan keinen Einfluss 

und werden dort somit nicht ausgewiesen. Auch im Finanzplan und in den Teilfinanzplänen 

sind diese nicht dargestellt, da kein Zu- oder Abfluss von Finanzmitteln erfolgt. 

 

Für die Politik ist nun ersichtlich, welche „tatsächlichen“ Kosten ein Produkt verursacht. 

 

Budgets 

 
Die Budgetierung stellt eine besondere Form zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung dar. 

Nach § 21 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden wer-

den. In die Produktbudgets sollen Werte einbezogen werden, die für den jeweiligen Produkt-

verantwortlichen steuerungsrelevanten Charakter haben. 
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Aus diesem Grunde sind bestimmte Erträge und Aufwendungen, die für den Produktverant-

wortlichen nicht oder lediglich in geringem Maße steuerbar sind, nicht in den Produktbudgets 

enthalten. Dazu gehören: 

 

a) Personalaufwand insgesamt und auch die veranschlagten Erträge aus Personalkostener-

stattungen sind produktübergreifend in einem Personalbudget zusammengefasst. Der 

Personal- und Versorgungsaufwand wird zentral durch den Geschäftsbereich I gesteuert. 

 

b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der durch die bilanziellen Ab-

schreibungen verursachte Aufwand wird zentral über die Anlagenbuchhaltung ermittelt 

und ist nach der Investitionsentscheidung für das Produkt nicht disponibel. 

 

c) Alle dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnenden Erträge und Auf-

wendungen sind von der Budgetierung ausgenommen. Dort veranschlagte Steuern, 

Schlüsselzuweisungen, Schul-, Sport-, Investitions- und sonstige Pauschalen dienen der 

Gesamtdeckung des Haushaltes. 

 

Je Produkt ist ein Budget eingerichtet worden, in dem die jeweiligen Erträge und Aufwen-

dungen budgetiert [ohne a) bis c)] sind. Die Finanzverantwortung, insbesondere für die 

Budgetplanung und -ausführung liegt insoweit bei den Produktverantwortlichen (Geschäfts-

bereichsleitungen). 

 

Budgetregeln 

 
Nach § 21 Abs. 1 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen in den Teilergebnis-

plänen auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden werden. Ebenso ist eine Budgetie-

rung auch bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Teilfinanzplan zuläs-

sig. 

 

Innerhalb der gebildeten Budgets sind nicht mehr die einzelnen Positionen laut Kontenplan, 

sondern die Summe der Erträge und Aufwendungen verbindlich. Bei Investitionen ist die 

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgeb-

lich. Also oberhalb der Wertgrenze die Ermächtigung aus Einzelmaßnahmen und unterhalb 

der Wertgrenze die Gesamtsumme aller dort geplanten Maßnahmen. 

 

Die Budgetierung findet ihre Grenzen in der Regelung des § 21 Abs. 3 GemHVO NRW. Da-

nach darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit führen (ergebnisverschlechternd). 



V 15 

 

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW erhöhen Mehrerträge die Budgetsumme, während Min-

dererträge die Budgetsumme reduzieren. Diese Regelung gilt auch für die kostenrechnenden 

Einrichtungen. 

 

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen. 

 

Ermächtigungsübertragung  

 
Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 

unter dem Vorbehalt der Gesamtsituation der Gemeinde Nordwalde ins nächste Haushalts-

jahr übertragen werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt der Bür-

germeisterin bzw. dem Kämmerer. Dem Rat ist gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW eine 

Übersicht der Übertragungen vorzulegen. 

 

Im Folgenden werden die zwei Arten der Ermächtigungsübertragung dargestellt: 

 

a) für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv) 

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Werden sie über-

tragen, so bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Beträge 

erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsjahr des folgenden Jahres. Für diese 

Beträge ist im Eigenkapital eine Deckungsrücklage anzusetzen. Die Übertragung steht daher 

unter dem Vorbehalt des gesamten Jahresabschlusses. D. h. sie kann nur vorgenommen 

werden, wenn der Ergebnishaushalt positiv abschließt. 

 

b) für Investitionen: 

Ermächtigungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei 

Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haus-

haltsjahres in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung 

genommen worden ist. Werden Investitionsmaßnahmen nicht begonnen, bleiben die Er-

mächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. 
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Eckdaten Ergebnisplan 
 

Eckpunkte des Haushalts 2019 

 
Für die Haushaltsplanung 2019 sind die derzeit vorliegenden Eckpunkte des Gemeindefi-

nanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019) zu berücksichtigen. Hieraus errechnet sich der fikti-

ve Finanzbedarf der Gemeinde. Die im Entwurf berücksichtigten Zuweisungsbeträge basie-

ren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2018 und 

sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum 

vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 bezieht. 

 
In diesem Jahr wurde die sogenannte „1. Modellrechnung zum GFG“ sowie die vorläufige 

Rechnung der kommunalen Spitzenverbände zum kommunalen Finanzausgleich durch eine 

„Arbeitskreisrechnung GFG“ ersetzt. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen mit den 

kommunalen Spitzenverbänden (Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag) des 

Landes NRW. Ziel dieser „Arbeitskreisrechnung GFG“ ist es, den Kommunen in NRW eine 

frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Damit 

können die Kommunen zeitiger ihre Haushaltspläne aufstellen. 

 

Eine Modellrechnung mit der für das GFG 2019 zu Grunde zu legenden Finanzausgleichs-

masse sollte nach dem 30: September 2018, Ende des Verbundzeitraumes, veröffentlicht 

werden, liegt derzeit jedoch noch nicht vor. 

 

Nach den, im Haushalt geplanten Ansätzen der (vorläufigen) „Arbeitskreisrechnung GFG“ 

erhöhen sich die Zuweisungen / Zuwendungen im Jahr 2019 im Vergleich zur bisherigen 

HSK-Planung um rd. 130 T€. 

 

Dies stellt sich wie folgt dar: 

Art der Zuweisung / Zuwendung Planentwurf 
für 2019 

Vorjahresplanung 
für 2019 

Schlüsselzuweisungen 1.823.100 € 1.790.100 € 

Investitionspauschale 712.300 € 753.200 € 

Aufwands-/Unterhaltungspauschale 122.000 € 0 € 

Schul-/Bildungspauschale 329.900 € 314.400 € 

Sportpauschale 60.000 € 60.000 € 

Gesamtzuweisungen 3.047.300 € 2.917.700 € 
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Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur Vorjahresplanung 2019 ist auf die 

höhere Ausgangsmesszahl bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Ent-

gegen der Vorjahresplanung 2019 stellt sich jedoch die eigene Steuerkraft besser dar (Vor-

jahresplanung 2019 = 10.011,5 T€ / Planentwurf 2019 = 11.036,7 T€). Aus den Eckpunkten 

für das GFG 2019 geht hervor, dass sich das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steu-

erverbundes 2019 gegenüber dem Steuerverbund 2018 um rd. 2,13 % erhöht. 

 

Im GFG 2019 verbleibt der Verbundsatz 2019 wie bislang bei 23 %. Hierin liegt auch weiter-

hin einer der wesentlichen Kritikpunkte seitens der kommunalen Spitzenverbände3, welche 

zuletzt in einer gemeinsamen Stellungnahme des Landkreistages NRW und des Städte- und 

Gemeindebundes NRW vom 22.07.2016 die Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs 

monierten. 

 

Die Daten des Ergebnisplanes stellen sich für den Haushalt 2019 wie folgt dar: 

 Ergebnisplan Ansatz 2019 
T€ 

Ansatz 2020 
T€ 

Ansatz 2021 
T€ 

Ansatz 2022 
T€ 

Ordentliche Erträge 17.793 18.722 18.750 18.723 

Ordentliche Aufwendungen -18.667 -18.177 -18.195 -18.407 

Ordentliches Ergebnis -874 545 555 316 

Finanzerträge 74 75 75 75 

Zinsen und sonstige Finanz- 
aufwendungen 

-319 -338 -339 -312 

Jahresergebnis -1.119 282 291 79 

 

Die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und 

Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, sollen nach dem Entwurf des 

GFG 2019 angehoben werden (siehe Entwicklung der Steuerkraft). 

 

Für die Gemeinde Nordwalde kann die Entwicklung der Hebesätze der folgenden Tabelle 

entnommen werden: 

 

Hebesatztabelle 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grundsteuer A 250 320 320 320 320 320 

Grundsteuer B 450 475 475 475 475 525 

Gewerbesteuer 425 425 425 425 425 425 

 

                                                
3 Quelle: Schnellbrief Nr. 216/2016 des Städte- und Gemeindebundes NRW 
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Produktinformationen / Bewirtschaftungsregeln 

 

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018 / 2019 

Nr. Beschreibung  Ansatz 2018 Ansatz 2019 

01 Innere Verwaltung 1.864.420 € 1.665.080 € 

02 Sicherheit und Ordnung 125.550 € 137.850 € 

03 Schulträgeraufgaben 237.200 € 269.400 € 

04 Kultur und Wissenschaft 0 € 0 € 

05 Soziale Hilfen und Leistungen 639.600 € 604.600 € 

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 78.700 € 77.400 € 

08 Sportförderung 25.050 € 25.550 € 

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 250 € 31.000 € 

10 Bauen und Wohnen 2.350 € 6.025 € 

11 Ver- und Entsorgung 969.415 € 992.539 € 

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 463.340 € 545.760 € 

13 Natur- und Landschaftspflege 128.910 € 129.522 € 

14 Dienstleistungen im Umweltmanagement 67.253 € 62.844 € 

15 Wirtschaft und Tourismus 8.900 € 10.400 € 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 13.027.400 € 13.309.700 € 

  Summe Erträge 17.638.338 € 17.867.670 € 

 

Begründung der wesentlichen Veränderungen: 

• Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ 

Geringere Erträge aus der Veräußerung von Waren (Grundstückverkauf im Baugebiet 

„Alter Sportplatz“) 

• Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ 

Geringere Landesmittel hinsichtlich der Flüchtlings- und Asylproblematik 

• Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 

Veranschlagung halbe Aufwand- und Unterhaltungspauschale 

• Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 

Erhöhung der Grundsteuer B sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Verringerung der Schlüsselzuweisungen 

  



V 19 

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) nach Produktbereichen 2018 / 2019 

Nr. Beschreibung  Ansatz 2018 Ansatz 2019 

01 Innere Verwaltung 4.784.760 € 5.190.052 € 

02 Sicherheit und Ordnung 429.490 € 437.958 € 

03 Schulträgeraufgaben 1.267.120 € 1.432.110 € 

04 Kultur und Wissenschaft 151.660 € 195.372 € 

05 Soziale Hilfen und Leistungen 1.331.230 € 1.260.972 € 

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 361.770 € 370.714 € 

08 Sportförderung 76.170 € 86.841 € 

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 237.190 € 214.943 € 

10 Bauen und Wohnen 61.410 € 94.695 € 

11 Ver- und Entsorgung 655.155 € 707.579 € 

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.131910 € 1.081.663 € 

13 Natur- und Landschaftspflege 136.590 € 135.166 € 

14 Dienstleistungen im Umweltmanagement 102.130 € 65.994 € 

15 Wirtschaft und Tourismus 41.180 € 62.005 € 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.908.730 € 7.650.407 € 

  Summe Aufwendungen 17.676.495 € 18.986.471 € 

 

Begründung der wesentlichen Veränderungen: 

• Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ 

Gestiegene Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-

gen (u. a. Unterhaltungs-, Gas- und Reinigungsaufwendungen) 

• Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 

Höhere Schülerbeförderungskosten 

• Produktbereich 05 „Soziale Hilfen und Leistungen“ 

Niedrigere Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 

• Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 

Höhere Kreisumlage sowie Mehrbelastung Jugendamt 

 

Die Produktinformationen sind einheitlich strukturiert. Die wesentlichen Ergebnis- und Fi-

nanzdaten werden unter den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erläutert. In den Teilergeb-

nisplänen sind auch die internen Leistungsbeziehungen enthalten. Dadurch wird das tatsäch-

liche Ergebnis eines Produktes ersichtlich. 
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Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2019 - konsumtiv 

Nr. Produktbereich 

Erträge 

T€ 

Aufwen-
dungen 

T€ 

Saldo 

T€ 

01 Innere Verwaltung 1.665,1 5.190,1 -3.525,0 

02 Sicherheit und Ordnung 137,9 437,9 -300,0 

03 Schulträgeraufgaben 269,4 1.432,1 -1.162,7 

04 Kultur und Wissenschaft 0,0 195,4 -195,4 

05 Soziale Hilfen und Leistungen 604,6 1.261,0 -656,4 

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 77,4 370,7 -293,3 

08 Sportförderung 25,6 86,8 -61,2 

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 31,0 214,9 -183,9 

10 Bauen und Wohnen 6,0 94,7 -88,7 

11 Ver- und Entsorgung 992,5 707,6 284,9 

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 545,8 1.081,7 -535,9 

13 Natur- und Landschaftspflege 129,5 135,2 -5,7 

14 Dienstleistungen im Umweltmanagement 62,8 66,0 -3,2 

15 Wirtschaft und Tourismus 10,4 62,0 -51,6 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 13.309,7 7.650,4 5.659,3 

Gesamt 17.867,7 18.986,5  -1.118,8  

 

In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen sowie der sich daraus 

ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Es wird deutlich, welche Produktbereiche 

kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z. B. 

Steuereinnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendungen beinhalten nicht die 

internen Leistungsbeziehungen. 
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Haushaltssatzung 

 
Den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 hat der Kämmerer gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 

22.10.2018 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bür-

germeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist am 

30.10.2018 in die Sitzung des Gemeinderates eingebracht worden. Nach Beratung in den 

Ausschüssen und Fraktionen hat der Rat der Gemeinde Nordwalde die Haushaltssatzung 

nebst Haushaltsplan und Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept in seiner Sitzung 

am __.__.2018 beschlossen. 

 

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 17.868 T€ festgesetzt, 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 18.986 T€. 

 

Damit bleiben die Erträge um 1.118 T€ hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre 

Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als 

ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt 

werden kann (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Die Ausgleichsrücklage weist nach 

dem positiven Jahresabschluss 2017 einen Betrag von 1.405 T€ aus, wird jedoch durch den 

geplanten Fehlbetrag 2018 um 38,2 T€ reduziert. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2019 

kann somit vollständig durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist der 

Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben. 

 

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedarf nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Ge-

nehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung gelten dann 

die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung. 

 

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

16.193 T€ und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

17.186 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Zahlungsstrom aus der lau-

fenden Verwaltungstätigkeit von 993 T€. 

 

Im Vorjahresvergleich sind die ordentlichen Erträge um rd. 244 T€ gestiegen. Dieses ist im 

Wesentlichen auf die höheren Steuern und ähnlichen Abgaben (hier insbesondere Grund-

steuer B sowie Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) zurückzuführen. 

  

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1.325 T€. Im Wesentlichen finden sich 

die Veränderungen bei den Aufwendungen in den folgenden Gliederungspositionen wieder: 
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• Personalaufwendungen rd. + 387 T€ 

• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. + 506 T€ 

• Bilanzielle Abschreibungen rd. -123 T€ 

• Transferaufwendungen rd. + 669 T€ 

• Sonstige ordentliche Aufwendungen rd. – 85 T€ 

 

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.313 T€ (ohne Finan-

zierungseinzahlungen), der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgun-

gen - 803 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 5.915 T€. Damit übersteigen die Investitions-

auszahlungen die –einzahlungen um 1.602 T€. Zur Deckung wird eine Kreditaufnahme in 

Höhe von 1.602 T€ veranschlagt. Mit diesem Betrag soll die Baumaßnahmen „Neubau eines 

Bürgerzentrums“ finanziert werden. Gleichzeitig ist ein Betrag in Höhe von 30 T€ aus dem 

Programm „Gute Schule 2020“ unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit veran-

schlagt worden. 

 

Im Haushalt 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.770 T€ vorgesehen. 

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung, zum 

Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die erst künftige 

Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung 

unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermäch-

tigt, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haus-

haltsjahr eines Haushaltsansatzes. 

 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist auf 8.000 T€ festgesetzt. Durch 

diesen Kreditrahmen kann bei Bedarf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt wer-

den. 

Kreditbedarf für Investitionen 

1. Zahlungsart Betrag 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.193.320 € 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.186.696 € 
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 993.376 € 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.216.070 € 
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 727.800 € 
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 369.100 € 
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.312.970 € 

Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 1.210.000 € 
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.180.200 € 
- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 525.000 € 
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.915.200 € 

= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.602.230 € 
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2. Ermittlung des Kreditbedarfs  

Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW 
(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit) 1.602.230 € 

Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. 
- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
- Rückflüsse aus Darlehensgewährungen  
  (soweit nicht zur Tilgung von Krediten) 

-0 € 
-0 € 

Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a. 
- bei Fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit:  
  Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  
  (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung) 

0 € 

Ermittelter Kreditbedarf 1.602.230 € 

Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung 1.602.230 € 
(Quelle: NKF in NRW, Handreichung für Kommunen, 6. Auflage, S. 812 - 813 – verkürzte Darstellung) 

 
Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2019 folgende Veränderung erfahren: 

 
• Grundsteuer A  320 v.H. 

• Grundsteuer B  525 v.H. (Vorjahr: 475 v. H.) 

• Gewerbesteuer  425 v.H. 

 
Ausblick und Ziele 

 
Ziel der Gemeinde Nordwalde ist es weiterhin, den Haushaltsausgleich bis 2020 zu erreichen 

und diesen auch nachhaltig zu sichern. 

 

Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2019 wurde daher nach sorgfältiger Leistungs- und 

Maßnahmenprüfung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzep-

tes aufgestellt. 

 

- Der Entwurf des Haushalts 2019 enthält alle voraussichtlich eingehenden Erträge und 

Einzahlungen sowie alle voraussichtlich notwendigen Aufwendungen und Auszahlun-

gen zur Sicherung der ordnungsgemäßen und stetigen Aufgabenerfüllung. 

 

- Die dargestellten Verschlechterungen bei den Zuweisungen / Zuwendungen gegen-

über der Vorjahresplanung können in der Planung für 2019 durch Mehrerträge bzw. 

Minderaufwendungen in anderen Bereichen aufgefangen werden. 

 

Im Ergebnis weist der vorliegende Entwurf des Haushalts 2019 einen Fehlbetrag von 

1.119 T€ aus, der rd. 138 T€ über dem, in 2018 für das Jahr 2019 geplanten Ansatz liegt. 
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Eines der wichtigsten Anliegen der Landesregierung ist die Sanierung der Kommunalfinan-

zen. Ziel ist die Wiederherstellung der uneingeschränkten Handlungsfähigkeit jeder Kommu-

ne. Das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) trifft die Regelungen zum kommuna-

len Finanzausgleich in NRW. 

 

Im Gesetzentwurf zum GFG 2019 werden die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusda-

ten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2015, 31.12.2016 und 

30.06.2017 berücksichtigt worden. Am 03.07.2018 hat die Landesregierung NRW die Eck-

punkte zum Entwurf des GEG 2019 beraten und beschlossen. In den Entwurf des Haushalt 

2019 sind die Werte der „Arbeitskreisrechnung“ zum GFG 2019 eingeflossen. 

 

Die danach ermittelten Schlüsselzuweisungen 2019 für die Gemeinde Nordwalde fallen, ge-

genüber dem Vorjahr 2018, um rd. 255 T€ oder 12,3 % niedriger aus. Nähere Informationen 

können den Erläuterungen zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen 

werden. 

 

Über das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Finanzierung der Unterbringung 

und Versorgung von Asylbewerbern im Anerkennungsverfahren. Das Land NRW gewährt für 

die Dauer des Anerkennungsverfahrens ab 2019 eine monatliche Pauschale von 

866 €/Person. Für abgelehnte Asylbewerber, deren Aufenthalt weiterhin geduldet wird, erhal-

ten die Kommunen seit Jahren keine Erstattung, so dass diese flüchtlingsbedingten Aufwen-

dungen aus eigenen Mitteln finanziert werden müssen. Die Bereitstellung von Unterkünften, 

aber auch die Versorgung der Flüchtlinge verursacht eine große Kraftanstrengung aller Be-

teiligten. Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen sowie Bürger/Innen leisten 

einen Beitrag von unschätzbarem Wert. 

 

Mit dem Schnellbrief 239/2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde den Kommu-

nen mitgeteilt, dass die, im Jahr 2017 erfolgte Istkostenerhebung bzgl. der Kostenerstattung 

nach dem FlüAG abgeschlossen ist. Auf deren Grundlage hat Professor Dr. Lenk ein „Gut-

achten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der 

Grundlage eines Pauschalerstattungssystems“ sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

(GPA NRW) einen „Gesamtbericht zur Istkostenerhebung FlüAG im Jahr 2017“ vorgestellt. 

Fazit der beiden Auswertungen ist, dass die Erstattung des Landes für jeden Leistungsemp-

fänger zu niedrig ist und hier kurzfristig Gespräche auf politischer Ebene geführt werden 

müssen. 

 

Aufgrund der zunehmenden Bearbeitungsquote von Asylanträgen durch das Bundesamt für 

Migration wächst der Anteil der Flüchtlinge, die nach Anerkennung als Asylberechtigte Leis-
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tungen nach dem SGB II erhalten. Der Bund hat angekündigt, die Kommunen im Bereich der 

Soziallasten und der Aufwendungen für Flüchtlinge zu entlasten. Ab dem Jahr 2019 wird 

hierzu die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II dauerhaft 

um 10,2 Prozentpunkte angehoben. 

 

Zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen stellt der Bund Mittel nach 

dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verfügung. Diese sind aufgeteilt auf 2 Kapi-

tel mit unterschiedlichen Förderzielen: 

 

Kapitel 1=> Mittel für Investitionen in Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur 

Kapitel 2 => Mittel für Investitionen für Sanierung, Umbau, Erweiterung und – in engen Gren-

zen – für Neubau von Schulgebäuden 

 

Aus dem Kapitel 1 erhält die Gemeinde Nordwalde Finanzmittel in Höhe von rd. 287.900 € 

nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG NRW). Für die konsumtive Maß-

nahme „Dacherneuerung KvG-Sporthalle“ (rd. 86 T€) sind Finanzmittel in den Haushaltsent-

wurf für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Einen Betrag in Höhe von 112 T€ hat die Ge-

meinde bereits für die investive Maßnahme „Wärmekraftwerk Schwimm-/Sporthalle“ im Jahr 

2016 erhalten. Die ursprünglich im Haushaltsjahr 2017 geplante Maßnahme „Erneuerung 

Fensterfront Wichern-Sporthalle“ wurde durch die Maßnahme „Austausch Beleuchtung KvG-

Gesamtschule auf LED“ ersetzt bzw. ausgetauscht. Der Mittelabruf in Höhe von 90 T€ ist 

bereits erfolgt. 

 

Durch Kapitel 2 KInvFG des Bundes ist eine Gesetzesänderung des KInvFöG NRW erforder-

lich gewesen, welche am 19.01.2018 in Kraft getreten ist. Die Gemeinde Nordwalde erhält im 

Haushaltsjahr 2018 aus diesem Kapitel 2 eine Summe von rd. 401 T€, welche für die Erwei-

terung des offenen Ganztags (OGT) an der Gangolfschule verwendet werden soll. 

 

Für die Jahre 2017 bis 2020 werden der Gemeinde Nordwalde im Rahmen des Landespro-

grammes „Gute Schule 2020“ jeweils 188.920 € als Kredit zur Verfügung gestellt. Der Rat 

der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 das vorgestellte Konzept für 

die Verwendung der Mittel beschlossen. Im Haushaltsjahr 2019 werden 158.920 € für die 

Erneuerung Bodenbeläge und Renovierung (Malerarbeiten) in den Klassenräumen, Fluren 

sowie Treppenhäusern (KvG-Gesamtschule) und 30.000 € für die Außenbeschattung der 

Klassenräume der Gangolf-Grundschule veranschlagt. 

 

Der Breitbandausbau im Außenbereich ist ein weiterer Investitionsschwerpunkt in den kom-

menden Jahren. Am 04.07.2017 hat der Rat die Kooperationsvereinbarung zur Durchführung 
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des geförderten Breitbandausbaus in den Gemeinden Neuenkirchen, Metelen, Mettingen, 

Nordwalde, Saerbeck und Wettringen (Projektgebiet) beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid 

vom 21.03.2017 haben die genannten Kommunen eine Förderzusage über Zuwendungen 

des Bundes für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach Ziff. 3.1 der Richtlinie für die Förde-

rung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (Förder-

richtlinie des Bundes) erhalten. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung und das Vergabe-

verfahren laufen derzeit. Laut Aussage des Projektleiters Breitband Ingmar Ebhard von der 

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WEST) wird mit den 

endgültigen Förderbescheiden, einer Auftragsvergabe und einem Baubeginn im Jahr 2019 

gerechnet. Eingeplant ist die Maßnahme im Haushaltsentwurf 2019 bis zum Jahr 2021. 

 

Die Gemeinde Nordwalde hat ein Energie- und Klimaschutzkonzept zur Reduzierung der 

CO2-Emissionen auf kommunaler Ebene beschlossen. In den Haushaltsentwurf 2019 sind 

zwei Schwerpunkte (Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks und Energetische Sanie-

rung Gangolf-Grundschule) diesbezüglich eingeplant worden. Anträge auf Gewährung von 

Zuwendungen unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE) 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ wurden gestellt und 

eine Förderung von 90 % eingeplant. Bezüglich Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks 

sollen zwei E-Fahrzeuge (Bauhof und Bauamt), ein Mannschaftswagen für die Feuerwehr, 

zwei E-Bikes sowie ein Lasten-E-Bike angeschafft werden. Die energetische Sanierung bei 

der Gangolf-Grundschule umfasst die Installation einer Photovoltaik-Anlage sowie die Instal-

lation eines Gründachs beim überdachten Fahrradständer und Schaffung von Rententions-

volumen für Regenwasser. 

 

Der Neubau des Bürgerzentrums sowie eine eventuelle Verlagerung des Zentralen Omni-

busbahnhofs (ZOB) sollen den Ortskern für Einwohner, Besucher und Gewerbetreibende 

attraktiver machen. In den kommenden Jahren wird, zur Erschließung neuer Baugebiete, 

verstärkt auf die Schließung von Baulücken im vorhandenen Bestand gesetzt, so dass auch 

die vorhandene Infrastruktur (Kanal und Straße) besser ausgelastet wird. 

 

Die Erschließung und Herrichtung einer Baustraße im Baugebiet „Östlich Sieverts Kamp“ soll 

im Jahr 2018 abgeschlossen werden. In den Jahren 2020 und 2021 soll dann der Endaus-

bau erfolgen. Insgesamt handelt es sich bei diesem Baugebiet um 28 Bauplätze. Ein weite-

res Wohngebiet soll im Bereich Dömerstiege / Feldstraße entwickelt werden. Die Planungen 

dazu finden zusammen mit NRW.URBAN statt, mit denen die Gemeinde Nordwalde einen 

Entwicklungsträgervertrag abgeschlossen hat. Bezüglich dieses Baugebietes hat es bereits 

ein erstes Abstimmungsgespräch mit dem Projektträger von NRW.URBAN, Vertretern der 

Gemeindeverwaltung und der Politik gegeben. 
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Die Entwicklung weiterer Wohn- und Gewerbegebiete ist zum Erhalt eines weiterhin lebens- 

und liebenswerten Ortes notwendig. Dieses im Blick zu behalten muss Ziel und Schwerpunkt 

bei allen Sparmaßnahmen sein. Hier gilt es Schritt zu halten mit dem Wandel der Zeit. 

 

Die von der Gemeinde beeinflussbaren Größen sind weitestgehend ausgeschöpft. Nur aller-

größte Anstrengungen und die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen lässt 

Raum und Hoffnung für eine dauerhafte Konsolidierung des Haushaltes. 

 
Entwicklung der Steuerkraft 

 
Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den 

Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 

zu den gemeindlichen Steuererträgen. Die Gewerbesteuererträge im Referenzzeitraum fallen 

im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € höher aus. Somit erhält die Gemeinde Nordwalde 

für den Haushalt 2019 niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land und dieses obwohl sich 

die Schlüsselmasse für die Gemeinden im Vergleich zum Steuerverbund 2018 um rd. 

210,98 Mio. € erhöht hat. 

 

Im laufenden Haushaltsjahr 2018 stellt sich die eigene Steuerkraft der Gemeinde weiterhin 

gut dar, die Gewerbesteuererträge liegen derzeit über dem Planansatz. Weiterhin sollte je-

doch ein Augenmerk auf einen guten Branchenmix gelegt werden, da dieser dazu beitragen 

kann, konjunkturelle Schwankungen abzudämpfen. 

 

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Blick auf die derzeitigen Ergebnisse bei der Grundsteu-

er A mit einer leichten Verschlechterung gerechnet. Mit dem Haushaltsentwurf 2019 wird die 

Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht. Der sich dadurch ergebende Mehrertrag (rd. 165 T€) 

dient der schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleichs. Bereits in den Vorjahren 

sind Erhöhungen vorgeschlagen worden, konnten jedoch durch höhere Erträge bzw. niedri-

gere Aufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden. Nun ist eine Erhöhung je-

doch unvermeidbar um das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 darzustellen. 

 

Auf eine Erhöhung der Gewerbesteuer, wie es im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 geplant 

war, wird verzichtet. Die in der Haushaltssatzung festgelegten Realsteuerhebesätze liegen 

derzeit über den fiktiven Hebesätzen des GFG 2019. 

 

Die unten stehende Tabelle zeigt die Veränderungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 

sowie die fiktiven Hebesätze auf. 
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Steuerart 

fiktive Hebesätze 

GFG NRW 

(lt. Eckpunkten zum GFG 

2019 v. 03.07.2018) 

Ver-

änder-

ung 

Hebesätze 

Gemeinde 

Nordwalde 
Ver-

änder-

ung 

2018 2019 

GFG 

2018 

GFG 

2019 

Grundsteuer A 217 223 +6 320 320 0 

Grundsteuer B 429 443 +14 475 525 50 

Gewerbesteuer 417 418 +1 425 425 0 

 
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 

 

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Posi-

tionen und Beträge zum 31.12.2017 (endgültige Bilanzwerte für 2017 liegen noch nicht vor) 

aus: 

 

- Allgemeine Rücklage 4.939.279,68 € 

- Ausgleichsrücklage 742.512,86 € 

- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag + 662.963,16 € 

 

Zum 31.12.2017 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen: 

• Eigenkapitalquote I => 10,1 % 

• Eigenkapitalquote II => 47,7 % 

 

Die Eigenkapitalquote I hat sich, aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2017, um 0,3 % 

verbessert. In die Eigenkapitalquote II fließen die Sonderposten mit ein, welche sich durch 

ertragswirksame Auflösungen und Zuführungen insgesamt erhöht haben. Tendenziell ist in 

den kommenden Jahren mit einer Verbesserung der Eigenkapitalquoten zu rechnen. Um 

jedoch einem vollständigen Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken sind weitere spürbare 

Einschnitte für die Bürger unumgänglich. 

 

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahr 2019 nur durch 

die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden, da die Aufwendungen die zur Verfü-

gung stehenden Erträge in diesem Zeitraum übersteigen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist mit 

einer leichten Verbesserung zu rechnen. 
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Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 

Aufgrund der hohen positiven Jahresergebnisse in 2016 und 2017 erfolgte keine Entnahme 

aus der Allgemeinen Rücklage. Auch die zu erwartenden negativen Haushaltsergebnis 2018 

und 2019 können der Ausgleichsrücklage entnommen, so dass der Betrag der allgemeinen 
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Rücklage bei rd. 4,9 Mio. € verbleibt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von 

der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). 

 

Entwicklung der Ausgleichsrücklage 

Durch die Jahresüberschüsse 2016 und 2017 ist die Ausgleichsrücklage aufgefüllt worden 

und weist nun einen Betrag von rd. 1.405 T€ aus. Dieser wird durch die zu erwartenden ne-

gative Haushaltsergebnisse 2018 und 2019 zwar deutlich reduziert, jedoch ist ab dem Haus-

haltsjahr 2020 eine Wende erkennbar. Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiese-

nen Jahresüberschüsse sollen zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. 

 

Vermögens- und Schuldenentwicklung 

Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesent-

lichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. 

 

Die Grafik zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlage- sowie Umlauf-

vermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) der Gemeinde Nordwalde sowie dessen Finanzie-

rung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird in seiner Zusammensetzung (Allgemeine 

Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss / -fehlbetrag) dargestellt. Die Entwick-

lung der Rücklagen ist von wesentlicher Bedeutung im Rahmen der Haushaltssicherung. 

 

 

 

Der Grafik kann entnommen werden, dass die Ausgleichsrücklage bereits mit dem Jahres-

abschluss 2012 vollständig aufgebraucht war. Somit war seit diesem Zeitpunkt der Haushalt-

sausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu erreichen. 

Durch die positiven Ergebnisse in den Jahren 2016 und 2017 wird die Ausgleichsrücklage 

wieder aufgebaut. 

 

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens weisen in den planmäßigen Abschreibungen 

der nächsten Haushaltsjahre eine leicht sinkende Tendenz auf. Der Haushalt 2019 sieht In-

vestitionen (Breitbandausbau im Außenbereich, Neubau des Bürgerzentrums u.a.) in Höhe 

Bilanzpositionen 2013 2014 2015 2016 2017

Bilanzvolumen / Aktiva 52.679.635 € 54.217.884 € 55.585.276 € 57.082.180 € 62.689.670 €

Eigenkapital 4.585.743 € 4.987.673 € 5.059.492 € 5.608.781 € 6.344.756 €

davon Allgemeine Rücklage 5.428.011 € 4.585.743 € 5.026.892 € 4.866.268 € 4.939.280 €

davon Ausgleichsrücklage 0 € 0 € 401.931 € 32.599 € 742.513 €

davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag -842.268 € 401.931 € -369.332 € 709.914 € 662.963 €

Sonderposten 24.493.551 € 23.944.806 € 22.797.866 € 23.048.209 € 27.619.323 €

Rückstellungen 7.317.284 € 7.686.602 € 7.446.231 € 7.444.164 € 7.790.300 €

Verbindlichkeiten 16.282.228 € 17.596.446 € 20.277.378 € 20.974.238 € 20.902.171 €

Passive Rechnungsabgrenzung 829 € 2.357 € 4.309 € 6.788 € 33.121 €
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von rd. 5.915 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich geworde-

nen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen. 

 

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Nordwalde setzen sich überwiegend aus den Investiti-

ons- und Kassenkrediten zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Nordwalde 

stellt sich für die oben genannten Jahre wie folgt dar: 

 

 

 

Durch die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke in den Baugebieten „Alter Sport-

platz“ und „Östlich Sieverts Kamp“ fließen liquide Mittel in den gemeindlichen Haushalt. Die-

se sollen zur Reduzierung der Kassenkredite und somit der Pro-Kopf-Verschuldung verwen-

det werden. 

 

Nachdem im Jahr 2017 die tatsächlichen Kassenkredite um 2,3 Mio. € auf 4,0 Mio. € verrin-

gert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung durch die o. g. Einzah-

lungen möglich sein wird. Der Kassenkredit mit einem Zinssatz von 0,35 % läuft im März 

2019 aus. Die Gemeinde hat gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit durch eine 

angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Durch die negativen Salden aus Verwal-

tungs- und Finanzierungstätigkeit wird die Höhe der erforderlichen Kassenkredite bestimmt. 

 

Ergebnisentwicklung 

Generell erstreckt sich die Haushaltsplanung im NKF über den gesamten mittelfristigen Pla-

nungszeitraum, d. h. außer dem Haushaltsjahr 2019 werden auch die folgenden drei Jahre 

geplant und abgebildet. 

 

Für das Haushaltsjahr 2019 wird noch ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, erst ab dem 

Haushaltsjahr 2020 sind Jahresüberschüsse geplant. Insbesondere durch Maßnahmen, die 

den Haushalt dauerhaft durch laufende Mehrerträge und laufende Minderaufwendungen ent-

lasten soll dieses erreicht werden. Auch die Berücksichtigung von Ersatzinvestitionen trägt 

dazu bei. 

 

Inwieweit die damit verbundenen Hoffnungen auf den tatsächlichen Eintritt der Prognosen 

zum Tragen kommen, ist und bleibt neben der Entwicklung der Gesamtwirtschaft im In- und 

Bilanzpositionen 2013 2014 2015 2016 2017

Investitionskredite 7.301.395 € 8.931.755 € 10.821.145 € 10.384.716 € 10.504.859 €

Kassenkredite 6.700.000 € 6.000.000 € 6.300.000 € 6.300.000 € 6.237.488 €

Einwohner 9.325 9.294 9.388 9.421 9.439

Pro-Kopf-Verschuldung 1.501 € 1.607 € 1.824 € 1.771 € 1.774 €
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Ausland auch von einer weiteren Veränderung im Finanzausgleich des Bundes und der Län-

der abhängig. 

 

Liquiditätsentwicklung 

Nach dem Finanzplan betragen im Haushaltsjahr 2019 die Einzahlungen aus lfd. Verwal-

tungstätigkeit 16.193 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.186 T€, so 

dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 993 T€ ergibt. Ab 

dem Jahr 2020 werden hier positive Wert ausgewiesen. Nach der derzeitigen mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplanung ergibt sich in 2020 ein Einzahlungsüberschuss von rd. 309 T€. 

 

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann zurzeit nur durch die Aufnahme von Krediten zur 

Liquiditätssicherung sichergestellt werden. Auch die Finanzierung notwendiger Investitionen 

zur Substanzerhaltung erfordert mittel- bis langfristig die Aufnahme von weiteren Krediten. 

Hieraus ergeben sich zwangsläufig steigende Zinsbelastungen die den Handlungsspielraum 

für die Gemeinde einschränken. Derzeit ist das Zinsniveau für Kredite zur Liquiditätssiche-

rung zwar auf einem extrem niedrigen Stand, jedoch erfordert die Entwicklung der Finanz-

märkte bzw. des Zinsniveaus aufgrund der hohen Liquiditätskredite eine weitere ständige 

Beobachtung und gegebenenfalls Anpassung. 

 

Finanzielle Risiken aufgrund der Entwicklungen weltweit und insbesondere innerhalb der 

Währungsunion auf der EU-Ebene sind schwer einzuschätzen. 

 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, besser bekannt als Kassen- oder Liquiditätskredite, berei-

ten der Gemeinde Nordwalde weiterhin Sorgen. Zurzeit betragen diese 4 Mio. € und dienen 

der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushalts und teilweise der Zwischenfi-

nanzierung von Investitionen. 
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Erläuterungen zum Ergebnisplan 
 

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab. Der Gesamtbetrag der Erträge 

beläuft sich auf 17.867 T€ diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 18.986 T€ gegenüber, 

so dass der Ergebnisplan insgesamt einen Negativsaldo von rd. 1.119 T€ ausweist. Die Zu-

sammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird nachstehend im Einzelnen erläutert. 

 

Erträge 
 

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan) 

Bei der Entwicklung der Steuereinnahmen ist für den Bereich der Realsteuern, hier der 

Grundsteuer A, ein kleiner Ertragsanstieg zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde 

der Hebesatz für die Grundsteuer B von 475 v. H. auf 525 v. H. erhöht. Für die Entwicklung 

der sonstigen Steuereinnahmen sind die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlass für 

die Jahre 2019 bis 2022 angewandt worden. 

 

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: 

 

 

Grundsteuer A
126.000 €

Grundsteuer B
1.740.000 €

Gewerbesteuer
4.000.000 €

Gemeindeanteil an 
der 

Einkommensteuer
4.033.600 €

Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer

491.500 €

Vergnügungs-
steuer

26.000 €

Hundesteuer
57.000 €

Zweitwohnungs-
steuer
1.600 €

Kompensations-
zahlung 

(Familienleistungs-
ausgleich)
366.000 €

Steuern und ähnliche Abgaben
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Grundsteuer A und B 

Das Aufkommen der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist gegen-

über dem Vorjahresansatz um 2 T€ niedriger veranschlagt worden. Dieses resultiert aus der 

Anpassung an das derzeitige Istaufkommen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Hebe-

satz für die Grundsteuer B von 475 v. H. aus 525 v. H. erhöht. Durch die fortgesetzten Bau-

tätigkeiten in den kommenden Jahren wird zusätzlich mit einer leichten Erhöhung des Steu-

eraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Laut den aktuellen Orientierungsdaten des 

Landes (2019 – 2022) werden die Grundsteuern mit einer Steigerungsrate von 1,4 % für 

2020 sowie 1,5 % für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hochgerechnet. Die letzten Steuer-

erhöhungen der Grundsteuer A und B erfolgten im Jahr 2015. 

 

Gewerbesteuer  

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt für das Haushaltsjahr 2019 bei 425 v. H. bestehen. 

Eine Anhebung der Gewerbesteuer soll in den Folgejahren nicht erfolgen, da die Gefahr be-

steht, dass vermehrt Betriebe aus der Gemeinde abwandern und dadurch die Erträge weg-

brechen würden. Die letzte Steuererhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2013. 

 

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2018 hat sich die Entwicklung des Gewerbesteueraufkom-

mens erneut positiv dargestellt. Nach heutigem Stand belaufen sich die Gewerbesteuerer-

träge in diesem Jahr auf rd. 4,2 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen wurden für den weiteren Ver-

lauf des Jahres keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt und der aktuelle Stand als Progno-

se für das Jahresergebnis 2018 angesetzt. 

 

Für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Folgejahre gestaltet sich die Prognose der Gewerbe-

steuereinnahmen unverändert sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus 

den letzten Jahren ist im Entwurf des Haushalts 2019 ein Betrag von 4,0 Mio. € angesetzt 

worden. 

 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des großen Steuerverbundes zwischen Bund, Ländern 

und Gemeinden einen Anteil in Höhe von 15 % am Aufkommen der Einkommen- und Lohn-

steuer des jeweiligen Bundeslandes. Verteilt wird dieses Steueraufkommen entsprechend 

den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkom-

mens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Schlüsselzahlen 

aktualisiert und betragen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0004936 (2015 

bis 2017 = 0,0004621) sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,000326058 

(2015 bis 2017 = 0,000283374). 
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Der Anteil an der Einkommensteuer ist für die Gemeinde Nordwalde die größte Ertragsposi-

tion. Dies ist im Hinblick auf die Tatsache, dass die Gemeinde auf diese Steuereinnahmen 

aber kaum einen Einfluss hat, als sehr problematisch anzusehen. 

 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Anteil an der Einkommensteuer und der 

Umsatzsteuer: 

 

 

Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer 

Die Einnahmeerwartungen bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind den örtli-

chen Gegebenheiten angepasst und werden gemäß der jeweiligen Satzung festgesetzt. Eine 

neue Vergnügungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. Letztmalig ist im 

Jahr 2012 eine Erhöhung der Hundesteuer durchgeführt worden. 

 

Eine Zweitwohnungssteuersatzung ist zum 1. Januar 2016 eingeführt worden. Zwar konnte 

der geplante Ertrag nicht realisiert werden, jedoch wurde durch die Einführung der Zweit-

wohnungssteuer das Melderegister bereinigt, so dass nun z. B. einige Einwohner ihren 

Hauptwohnsitz in Nordwalde haben. Dieses wirkt sich in den folgenden Jahren auf die 

Schlüsselzuweisungen aus. Im Entwurf des Haushalts 2019 wird mit Erträgen in Höhe von 

1,6 T€ gerechnet. 
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Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neure-

gelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil 

erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung der Höhe 

der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt entsprechend der 

Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. 

 

 

 

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan) 

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Über-

tragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine 

Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckge-

bundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Ver-

wendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen 

Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs 

aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die „Erträ-

ge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen“. Diese Erträge werden nicht zah-

lungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Fi-

nanzplanes ab. 
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Die veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Haushalt der Gemeinde 

Nordwalde in Höhe von 3.923 T€ (Vorjahr 4.061 T€) stellen sich wie folgt dar: 

 

 

Die abgebildeten Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen basieren auf der Arbeitskreis-

rechnung zum GFG 2019. 

 

Schlüsselzuweisungen 

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der zu verteilenden Schlüsselzuwei-

sungsmasse und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde Nordwalde. Nach Abzug der eige-

nen Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Nordwalde im Haushaltsjahr 2019 rechnerisch 

(90% Anteil) ein Betrag in Höhe von 1.823,1 T€ bei den Schlüsselzuweisungen. 

 

Zuweisungen für lfd. Zwecke 

Im Vergleich zum Haushalt 2018 ist bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke eine leichte Erhö-

hung zu erkennen. Aufgrund der höheren Anzahl an OGS-Plätzen an der Gangolf-

Grundschule erhält die Gemeinde Nordwalde höhere Landeszuwendungen. Die Mittel aus 

dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) bleiben unverändert. Die Flüchtlingskrise stellt die 

Gemeinden weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen, so dass die Ertragsseite der-

zeit nur schwer planbar ist. 

 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

Durch Zuwendungen des Bundes und des Landes wird das gemeindliche Anlagevermögen, 

wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, entweder als Einzelmaßnahme oder als 

Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale) mitfinanziert. Diese Förderungen 
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des Anlagevermögens sind in der gemeindlichen Bilanz als Sonderposten auszuweisen und 

entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan 

ertragswirksam aufzulösen. Die im Ergebnisplan als Aufwand dargestellten Abschreibungen 

je Vermögensgegenstand werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der 

Sonderposten kompensiert. 

 

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) 

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel ge-

zahlter Umlagemittel. Im Entwurf des Haushalts 2019 ist ein Betrag von 141,7 T€ veran-

schlagt. 

 

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Folgejahre zei-

gen für den mittelfristigen Finanzplanungs- und erweiterten Planungszeitraum des HSK ei-

nen schwankenden Wert bei den Einnahmen an. Dieses hängt mit den Aussagen der Orien-

tierungsdaten 2019 zur weiteren Entwicklung in diesem Gliederungsbereich zusammen. Für 

den erweiterten Finanzplanungszeitraum sind die nach den vorgegebenen Berechnungen 

des Innenministeriums zu ermittelnden Wachstumsraten anzuwenden. 

 

Bei genauer Betrachtung des Ermittlungszeitraumes für die Wachstumsraten ist erkennbar, 

dass die tatsächliche Höhe der Zuweisungen stark schwankt, in den letzten Jahren aber eine 

rückläufige Tendenz erkennbar ist, die nicht mit wachsenden Realsteuereinnahmen einher-

geht. Näheres zeigt die nachstehende Tabelle: 
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Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan) 

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberste-

hen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. 

 

Die sonstigen Transfererträge betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Sozialleistungs-

trägern im Bereich der Krankenhilfe. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind die Ansätze 

im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Dieses ist auf die Veranschlagung der Mittel 

aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen. Da in den Haushaltsjahren 

konsumtive Maßnahmen geplant sind, müssen die Fördermittel unter den Erträgen aus 

Transferleistungen ausgewiesen werden. 

 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan) 

Verwaltungsgebühren 

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen werden öffent-

lich-rechtliche Gebühren (Entgelte) erhoben. Dazu gehören Standesamts-, Meldeamts-, Ge-

werbeamts- und Genehmigungsgebühren, Gebühren für Ausweise, Beglaubigungen, Er-

laubnisscheine, Bauüberwachung usw. Im Ergebnisplan wird ein Gesamtaufkommen an 

Verwaltungsgebühren in Höhe von 63,4 T€ veranschlagt. 

 
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 

Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie für die 

Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen sind in Höhe von 695,6 T€ veranschlagt. 

 

Diese teilen sich wie folgt auf: 

• Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle 25,0 T€ 

• Benutzungsgebühren für die Müllabfuhr 456,6 T€ 

• WABO-Beiträge 127,7 T€ 

• OGS-Beiträge 62,6 T€ 

• ÜMi-Beiträge 12,4 T€ 

• Sonstige Benutzungsgebühren (Märkte u.a.) 11,3 T€ 

 

Am 28.06.2016 hat der Rat der Gemeinde Nordwalde eine geänderte Satzung über die Er-

hebung von Gebühren für die Benutzung der Schwimmhalle beschlossen. Der Rat hat in 

seiner Sitzung am 12.12.2017 den Antrag auf Reduzierung des Betrages bzw. Änderung der 

Gebührensatzung abgelehnt. Gleichzeitig wurde allerdings beschlossen, die Nutzungsge-

bühr für Reha-Sportangebote für Kinder auf die Hälfte zu reduzieren. Der erfährt im Haus-

haltsjahr 2019 keine Veränderung. 
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Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2017 ist darauf hingewiesen worden, dass die 

OGS-Beiträge nicht unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen, sondern ein öffent-

lich-rechtliches Leistungsentgelt darstellen. Da es sich bei den Übermittag(ÜMi)-Beiträgen 

genauso verhält, wurden für beide neue Sachkonten angelegt. Der Rat der Gemeinde Nord-

walde hat für die Beiträge in seiner Sitzung am 10.07.2018 die Satzung zur Änderung der 

Satzung der Gemeinde Nordwalde über die Erhebung und Festsetzung der Elternbeiträge für 

die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der offenen Ganztagsschule 

im Primarbereich beschlossen. 

 

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind für erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabga-

bengesetz (Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) Sonderposten anzusetzen, da sie Fi-

nanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Grund-

sätzlich erfolgt die Auflösung von Sonderposten entsprechend der Abschreibung des bei-

tragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge sind im Haushalt 2019 

mit 194 T€ veranschlagt. 

 

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan) 

Hierunter fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige Leistungsentgelte. 

Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von rd. 285 T€ zu erwarten. Die Mieten und Pachten 

belaufen sich auf rd. 239 T€. Beim Ertrag aus Veräußerungen handelt es sich in der Haupt-

sache um die Erträge aus dem Verkauf der Essenmarken an der KvG-Gesamtschule sowie 

Stammbücher im Standesamt. Insgesamt sind hier 31 T€ veranschlagt. Die sonstigen Leis-

tungsentgelte in Höhe von rd. 15 T€ generieren sich u. a. aus den Entgelten für Raumnut-

zung durch Externe. 

 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan) 

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen 

Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen 

Bereichen findet sich ein Ansatz von rd. 446 T€. Die Landeserstattung für die Grundsiche-

rung nach dem SGB II (Hartz IV) beträgt insgesamt 145 T€. Die übrigen Landeserstattungen 

entfallen auf den Bereich Feuerwehr sowie Wahlen und Statistik. Im Bereich der Erstattung 

von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen im Asylbereich. 

 

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen sind im Ergebnisplan mit rd. 242 T€ in An-

satz gebracht. Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskostenanteile durch das 

Wasser- und Abwasserwerk. Die Erstattungen vom übrigen Bereich betragen rd. 4,2 T€. Hier 

finden sich die Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage an der KvG-
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Gesamtschule sowie die Erstattungen im Bereich der Abfallentsorgung für die Mitnutzung 

eines Presscontainers. 

 

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan) 

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden 

können. Der Gesamtertrag im Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2019 einen Betrag in 

Höhe von rd. 1.158 T€ aus. Diese teilen sich wie folgt auf: 

 

Konzessionsabgaben 

Als Gegenleistung für das der Innogy SE und der Gelsenwasser Energienetze GmbH einge-

räumte Wegebenutzungsrecht zur Einrichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen 

werden für Strom 274 T€ und für Gas 20 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben veran-

schlagt. 

 

Die Konzessionsverträge Strom und Gas der Gemeinde Nordwalde enden am 02.04.2018 

bzw. am 31.08.2019. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Nordwalde die Konzession 

fristgerecht (2 Jahre vor Ende des Vertrages) im Bundesanzeiger ausgeschrieben. Ein neuer 

Stromkonzessionsvertrag ist im Juli 2018 abgeschlossen worden. 

 

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Waren 

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet „Alter Sportplatz“, Baugebiet „östlich 

Sieverts Kamp“ sowie Grundstück „Grüner Weg“) werden ergebniswirksame Erträge in Höhe 

von rd. 686 T€ erwartet. 

 

Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahn-/Vollstreckungsgebühren, sonst. ordentl. Erträge 

Es handelt sich hierbei um die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und den 

Stundungszinsen (33,8 T€). 

 

Andere sonstige ordentliche Erträge 

Vermischte Einnahmen die keinem anderen Posten zugeordnet werden können. 

 

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan) 

Sie ergeben sich aus Tätigkeiten der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlage-

vermögen entstanden sind. Es handelt sich bei diesen Leistungen um Herstellungskosten, 

die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz 

aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Im Haushalt 2019 finden 

sich keine Ansätze. 
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Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan) 

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge im Kontokorrentverkehr und von angelegten Kas-

senbeständen. Durch die gemeinschaftliche Kontoführung des Kernhaushaltes und der bei-

den Werke ergeben sich unterjährig immer mal wieder Liquiditätsbelastungen des Kern-

haushaltes durch die Werke. Diese werden über die jeweiligen Tagesabschlüsse nachgehal-

ten. Eine daraus entstehende Zinsbelastung wird durch das jeweilige Werk erstattet. Die 

Zinserträge bei Kreditinstituten ergeben sich aus dem Kontokorrentverkehr bzw. dem Giro-

Plus-Kontenverkehr. 

 

Seit dem Haushalt 2015 wird hier auch die Eigenkapitalverzinsung des Wasser- und Abwas-

serwerkes an die Gemeinde Nordwalde veranschlagt. Im Haushalt 2019 ist hierfür ein Betrag 

in Höhe von 58,5 T€ veranschlagt. 

 

Im Vergleich zum Haushalt 2018 ist bei den Finanzerträgen eine Reduzierung um rd. 15 T€ 

zu erkennen. Mit Schnellbrief 156/2018 vom Städte- und Gemeindebund ist den Kommunen 

mitgeteilt worden, dass der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von 

Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 % hat. Aus diesem Grund werden die geplanten Zinser-

träge nach § 233a Abgabenordnung (AO) niedriger ausgewiesen. 

 

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan) 

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentli-

cher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, 

außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen. Im Haushalt 2019 findet sich keine Veran-

schlagung dazu. 
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Aufwendungen 
 

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 18.667 T€ (Vorjahr 

17.342 T€) teilen sich wie folgt auf: 

 

 

 

Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan) 

Die Personalaufwendungen entstehen aus den Arbeitsverhältnissen zu den aktiv beschäftig-

ten Mitarbeitern. Versorgungsaufwendungen beruhen auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen. 

Neben der Beamtenbesoldung, den Dienstbezügen tariflich Beschäftigter, den Beiträgen zu 

Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beihilfen für aktive und 

pensionierte Beamte werden zusätzlich Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihil-

feansprüche sowie Ansprüche aus der Altersteilzeit ergebniswirksam berücksichtigt. 

 

Insgesamt ist das Volumen der Personalaufwendungen mit 3.428 T€ um rd. 367 T€ höher 

wie im Vorjahr veranschlagt worden. Die beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen 

wurden hierbei berücksichtigt. 

 

Die Steigerung im Haushaltsjahr 2019 resultiert im Wesentlichen aus den notwendigen Ein-

stellungen der Vorjahre und darüber hinausgehenden befristeten Personaleinsätzen. Zum 

großen Teil ergibt sich dieser zusätzliche Bedarf aus den Aufgabenzuwächsen im Bereich 

der Aufnahme, Betreuung und Integration der Zuflucht suchenden Menschen. 
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In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde eine Tarif- und Besoldungsanpassung von 

durchschnittlich + 2,4 % eingeplant. Laut Orientierungsdatenerlass 2019 bis 2022 liegt der 

Orientierungswert bei den Personalaufwendungen ab 2020 bei 1 %. 

 

Die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrun-

delegung der Prognoseberechnungen für die Jahre 2018 bis 2022 der kommunalen Versor-

gungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese im 

Haushaltsjahr 2019 geringfügig höher aus. 

 

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan) 

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den 

ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und 

gesetzliche Sozialabgaben. 

 

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen ist mit 225 T€ um rd. 10 T€ niedriger als der Vor-

jahresansatz von 235 T€. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus den negativen 

Zuführungsbeträgen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. 

Die Veränderungen der Rückstellungen für Versorgungsempfänger werden separat bei den 

Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Unter Zugrundelegung der Prognoseberechnun-

gen für die Jahre 2018 bis 2022 der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) 

erfolgte die Ermittlung der negativen Zuführungsbeträge. 

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan) 

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremd-

leistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhal-

tung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten 

usw.). Diese Aufwendungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (695,3 T€) und 

Bewirtschaftung (160,8 T€) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Inf-

rastrukturvermögen (150,0 T€) handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindli-

chen Straßennetz. 

 

Der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haus-

haltsjahr 2019 auf rd. 3.295 T€. Im Vorjahresvergleich erhöhen sich die Aufwendungen ins-

gesamt um 506 T€. Die Aufwendungen für den Haushalt 2019 setzen sich wie folgt zusam-

men: 
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Bewirtschaftungskosten 

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben sowie Strom, 

Gas/Öl, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung. Insgesamt erfährt dieser Ansatzbereich 

eine Erhöhung um rd. 158,3 T€ im Vergleich zu den Vorjahresansätzen. Wobei die Steige-

rung im Wesentlichen auf die höheren Aufwendungen für Gas sowie Reinigung zurückzufüh-

ren ist. Aufgrund bereits erfolgter Umstellungen von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-

Beleuchtung spiegelt sich der niedrigere Stromverbrauch auch bei den Aufwendungen für 

Strom wieder. Der Gasverbrauch steigt, da das fertiggestellte Blockheizkraftwerk (BHKW) in 

der Schwimmhalle nun in Betrieb ist und nicht nur Wärme, sondern auch Strom produziert. 

Nachdem die Reinigungsfirma den, mit der Gemeinde Nordwalde bestehenden Vertrag Mitte 

2018 gekündigt hat, sind die Reinigungsleistungen an verschiedene Firmen vergeben wor-

den. Dieses führt zu Mehraufwendungen im Vergleich zur Vorjahresplanung in Höhe von 

48 T€. Im Jahr 2019 soll eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob eigenes Reini-

gungspersonal eingestellt wird oder eine erneute Ausschreibung der Reinigungsleistungen 

erfolgt. 

 

Erstattungen 

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 123,8 T€ verteilen sich mit 36,0 T€ auf die 

Erstattungen an den Bund für den Bereich des Einwohnerwesens. Die übrigen 87,8 T€ bezif-

fern den Ansatz für die Erstattungen an verbundene Unternehmen. Es handelt sich um die 

Gebührenerstattung für den Bereich Straßenentwässerung. 

Bewirtschaftungs-
kosten

970.350 €
29%

Erstattungen
123.800 €

4%

Sonstige 
Aufwendungen

291.410 €
9%

Sonstige 
Aufwendungen für 

Sachleistungen
392.110 €

12%

Schülerbeförder-
ungskosten und 
Lernmittelfreiheit

563.300 €
17%

Unterhaltung des 
Vermögens
900.220 €

27%

Unterhaltung von 
Fahrzeugen

54.000 €
2%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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Sonstige Aufwendungen 

Bei den mit rd. 291,4 T€ veranschlagten sonstigen Aufwendungen handelt es sich haupt-

sächlich um Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft 

(Abfuhrleistung), Straßenreinigung und Schulverpflegung sowie Materialverbräuche, Auf-

wendungen für Partnerschaften, Wirtschaftsforum, Straßenschilder und Verkehrszeichen. 

Insgesamt ist in diesem Bereich eine Reduzierung in Höhe von rd. 10,9 T€ vorgesehen. 

 

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 

Die hier verursachten Aufwendungen betreffen ebenfalls im Wesentlichen den Abfallbereich, 

hier den Teil der Entsorgungskosten (Deponieanlieferung) sowie den Bereich der Straßen-

reinigung. Darüber hinaus finden sich hier die quer durch den Haushalt laufenden Aufwen-

dungen für Sachlieferungen. Insgesamt ist für diesen Bereich mit rd. 392,1 T€ eine Erhöhung 

von 27,1 T€ vorgesehen. Der neue Straßenreinigungsvertrag wurde ab Januar 2018 dahin-

gehend geändert, dass die zu reinigenden Straßen in der Zeit von Juli bis November weiter-

hin wöchentlich und in der Zeit von Dezember bis Juni nur noch 2-wöchentlich gereinigt wer-

den. In den Haushaltsentwurf 2019 sind eine Preiserhöhung sowie die Hinzunahme noch 

nicht enthaltener Straßen in den Industrie- und Gewerbegebieten eingeplant. 

 

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit 

Dieser Bereich erfährt einen um 22,7 T€ reduzierten Ansatz im Vorjahresvergleich. Die Kos-

ten für Lernmittelfreiheit bleiben nahezu konstant, während bei der Schülerbeförderung eine 

Anpassung an die tatsächlichen Vorjahreswerte erfolgte. Dieses führt zu einer Verringerung 

von rd. 22 T€ im Haushaltsjahr 2019. 

 

Unterhaltung des Vermögens 

Die Unterhaltung des Vermögens mit einem Ansatz von rd. 900,2 T€ erfährt im Haushalt 

2019 eine deutliche Steigerung von rd. 358,6 T€ im Vorjahresvergleich. Diese um mehr als 

66 %ige Aufwandserhöhung ist im Wesentlichen den Unterhaltungsmaßnahmen der Grund-

stücke und baulichen Anlagen geschuldet. 

 

Im Feuerwehrgerätehaus soll die alte Absauganlage der Fahrzeughalle erneuert sowie die 

Brandmeldeanlage überarbeitet werden (52,0 T€). Die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-

Technik in der Gangolf-Grundschule wird durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ gefördert 

(25,8 T€). In der KvG-Gesamtschule sollen die Bodenbeläge erneuert sowie die Klassen-

räume, Flure und Treppenhäuser renoviert werden (158,9 T€). Deren Deckung ist über das 

Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gesichert. Die Be- und Entlüftung der KvG-Sporthalle 
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soll im Haushaltsjahr 2019 erneuert werden (60 T€). Das Toilettengebäude am Heimatmu-

seum soll abgerissen werden (12 T€) und in der Schwimmhalle soll im Jahr 2019 die Lüf-

tungsanlage sowie der Wärmetauscher erneuert werden (64 T€). 

 

Die veranschlagten Aufwendungen liegen, mit Blick auf die bilanziellen Abschreibungswerte 

im Bereich der Gebäude- und Infrastruktureinrichtungen, deutlich unter den für eine sub-

stanzerhaltende Unterhaltungstätigkeit erforderlichen Aufwendungen. 

 
Unterhaltung von Fahrzeugen 

Berücksichtigt sind hier Treibstoffkosten, Reparatur- und Wartungskosten der gemeindlichen 

Fahrzeuge (Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr). Der Ansatz wird um 3 T€ gegenüber dem 

Vorjahresansatz reduziert. Da im Haushaltsentwurf 2019 der Ersatz von alten Fahrzeugen 

durch E-Fahrzeuge vorgesehen ist, wurde der Ansatz um 3 T€ reduziert. 

 

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan) 

Mit den bilanziellen Abschreibungen (AfA) soll der Werteverzehr des Anlagevermögens, 

dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt werden. Die grundsätzlich linearen Ab-

schreibungen belasten anteilig die jeweiligen Produkte, für die abzuschreibendes Anlage-

vermögen nachgewiesen wird. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Ansätze, die inso-

fern von den Werten des Finanzplanes abweichen. 

 

Der gesamte Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1.723,1 T€ wird gemindert um die Erträ-

ge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (752,6 T€) und aus Beiträgen 

(194,0 T€). Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibung in Höhe von rd. 776,5 T€. 

 

 

Bilanzielle 
Abschreibung

Auflösung SoPo 
Zuwendungen

Auflösung 
SoPo Beiträge

Netto-
Abschreibung

01 01 01 Politische Gremien 200 € 0 € 0 € 200 €

01 04 01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 14.550 € 9.300 € 0 € 5.250 €

01 04 02 Bauhof 52.800 € 33.700 € 0 € 19.100 €

01 08 01 Organisation und TUIV 23.300 € 8.500 € 0 € 14.800 €

01 10 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement 914.500 € 350.750 € 0 € 563.750 €

02 03 01 Verkehrsangelegenheiten 1.100 € 1.100 € 0 € 0 €

02 04 01 Einwohnerangelegenheiten 3.750 € 6.000 € 0 € -2.250 €

02 06 01 Statistik 300 € 250 € 0 € 50 €

02 08 01 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz 69.300 € 41.800 € 0 € 27.500 €

02 08 02 Hochwasserschutz 5.700 € 0 € 0 € 5.700 €

03 01 02 Gangolf-Grundschule und Sporthalle 2.300 € 200 € 0 € 2.100 €

03 01 03 Wichern-Grundschule und Sporthalle 2.500 € 0 € 0 € 2.500 €

03 01 04 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle 15.400 € 8.100 € 0 € 7.300 €

06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 2.550 € 3.700 € 0 € -1.150 €

06 02 01 Förderung von Kinder und Jugendlichen  (KOT-Heim) 200 € 0 € 0 € 200 €

08 01 01 Sportförderung 0 € 550 € 0 € -550 €

09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 1.900 € 0 € 0 € 1.900 €

12 01 01 Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/so. baul., verkehrsl. Anlagen 611.025 € 287.500 € 194.000 € 129.525 €

15 01 01 Wirtschaftsförderung 1.700 € 1.100 € 0 € 600 €

Gesamt 1.723.075 € 752.550 € 194.000 € 776.525 €

Produkt-Nummer und Bezeichnung
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Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan) 

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen 

keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse 

für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und 

die Kreisumlage. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leis-

tungsaustausch. 

 

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit veran-

schlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteu-

erumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 300 T€. 

 

Die Transferaufwendungen weisen einen Ansatz von insgesamt rd. 8.825,5 T€ aus. Der Vor-

jahresansatz wird damit um rd. 669,4 T€ höher ausgewiesen. Im Einzelnen verteilen sich 

diese Leistungen wie folgt: 

 

 

 

Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände 

Der hier ausgewiesene Gesamtaufwand von 152,0 T€ stellt die Beteiligung am Kulturforum 

Steinfurt dar. Die Zuweisung an den Zweckverband erfährt somit eine Erhöhung von 19,5 T€ 

gegenüber dem Vorjahresansatz. 

Kreisumlage
3.644.500 €

41%

Kreisumlage, 
Mehrbelastung 

Jugendamt
2.933.400 €

33%

Krankenhaus-
umlage

131.800 €
1%

Zuweisungen an 
Zweckverbände

152.000 €
2%

Zuschuss an 
sonstige

öffentliche 
Sonderrechnungen

250.000 €
3%

Zusch. private 
Unternehmen, übrige 

Bereiche
196.000 €

2%

Soziale Leistungen
875.000 €

10%

Gewerbesteuer-
umlage

329.400 €
4%

Finanzierungs-
beteiligung Fonds 
Deutsche Einheit

313.400 €
4%

Transferaufwendungen
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Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 

Hierunter finden sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen. Die 

Aufgabenwahrnehmung zur Kinderbetreuung erfolgt in Nordwalde ausschließlich durch kirch-

liche bzw. sogenannte „arme“ Träger. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil zu den Be-

triebskosten beläuft sich im Haushaltsentwurf 2019 auf 250 T€ und erhöht damit den Vorjah-

resansatz um 20 T€. 

 

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche/private Unternehmen 

Diese belaufen sich auf rd. 196,0 T€ und liegen um rd. 21,9 T€ über dem Vorjahresansatz. 

Auf den Schulbereich entfallen rd. 165,7 T€, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die 

Weiterleitung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit an Grund- und Förderschulen 

(13,3 T€), die Weiterleitung des Landeszuschusses OGT und zusätzlicher Betreuungspau-

schalen an den beiden Grundschulen (137,4 T€ insgesamt). 

 

Daneben finden sich hier Zuschüsse im Bereich der Jugendförderung (Zuschuss psychologi-

sche Beratungsstelle = 3,5 T€) sowie ein Mietnebenkostenzuschuss (1,8 T€) als Betriebs-

kostenzuschuss zu einer KiTa-Einrichtung. Unter dem Zuschuss an private Unternehmen 

finden sich 25 T€ für den Zuschuss zum Nachtbus. 

 

Soziale Leistungen 

Für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Leistungen aus 

dem Bildungspaket „Bildungs- und Teilhabeleistungen“ und sonstige soziale Leistungen im 

Bereich „Asyl“ sind insgesamt 875 T€ veranschlagt. Die Ausgaben in diesem Bereich liegen 

damit um insgesamt 165 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Zurückzuführen ist dieses 

auf die geringeren Neuzuweisungen von Asylbewerbern. 

 

Gewerbesteuerumlage u. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 

Neben der normalen Gewerbesteuerumlage beteiligen sich die Gemeinden auch an den 

Kosten der Deutschen Einheit. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus 

den durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, 

multipliziert mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % (wie 

Vorjahr). Für den Ansatz der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch die Finanzierungs-

beteiligung Fonds Deutsche Einheit ist der Vervielfältiger in Höhe von 34 % (wie Vorjahr) 

multipliziert mit dem durch den Hebesatz geteilten voraussichtlichen Ist-

Gewerbesteueraufkommen maßgebend. 
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Insgesamt ist für den Haushalt 2019 entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer ein 

Mehraufwand von insgesamt 25,9 T€ zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 

329,4 T€ (+16,5 T€) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit 313,4 T€ 

(+9,4 T€) veranschlagt. 

 

Allgemeine Umlagen an das Land 

Hierzu zählt die Krankenhausinvestitionsumlage für 2019 in Höhe von 131,8 T€. Gemäß § 17 

Abs. 1 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW werden die Gemeinden an den förderfä-

higen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe 

von 40 % beteiligt. Für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages ist die Einwohnerzahl 

maßgebend. 

 

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände 

Allgemeine Kreisumlage: 

Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend den Festsetzungen 

der „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019“. Danach ist für die Gemeinde Nordwalde eine 

Steuerkraftmesszahl in Höhe von 12.859.860 Punkten maßgebend (Steuerkraftmesszahl 

11.036.730 + Schlüsselzuweisungen 1.823.130). Der Hebesatz des Kreises Steinfurt ist ge-

mäß Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 auf 28,34 v.H. festgesetzt worden 

(Vorjahr 29,6). Multipliziert mit der Messzahl der Gemeinde Nordwalde ist im Ergebnis mit 

einer Gesamtbelastung bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von rd. 3.644,5 T€ (Vor-

jahr: 3.343,4 T€) auszugehen. 

 

Kreisumlage–Mehrbelastung (Kreisjugendamt): 

Der Zuschussbedarf für die Aufgaben der Jugendhilfe liegt im Haushaltsjahr 2019 gemäß 

Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 bei rd. 74,1 Mio. € (Vorjahr 67,7 Mio. €). 

Unter Anwendung der Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Jugendamt im Kreis Stein-

furt und Anwendung des festgelegten Hebesatzes von 22,81 v.H. für das Jahr 2019 ergibt 

sich für die Gemeinde Nordwalde ein Betrag von 2.933,4 T€. 

 

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan) 

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwal-

tungstätigkeit zuzurechnen sind. Insgesamt haben sich die Aufwendungen von 1.170 T€ um 

20 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert, wobei sich die wesentlichste Reduzierung bei den 

Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergibt. 
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Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Aufwen-

dungen für Unterhaltungsverbände (120 T€), Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tä-

tigkeit (120,3 T€), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (311,5 T€) sowie Versicherungsbeiträ-

ge (173,1 T€). 

 

 

 

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 

Unter diesen Ansätzen finden sich Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, 

Dienst- und Schutzkleidung, Reinigungskosten für die Dienstkleidung sowie Personalneben-

aufwendungen (Kosten für Gesundheitsuntersuchungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, 

Dienstjubiläen, Nachrufe, Stellenausschreibungskosten etc.). Insgesamt haben die Ansätze 

in diesem Bereich eine Senkung gegenüber den Vorjahresansätzen erfahren. Die Reduzie-

rung innerhalb dieses Bereiches beläuft sich auf 4,7 T€ bei einem Ansatz von 59,2 T€. 

 

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung bleiben durch die Anmeldung von zwei Mitarbeitern 

zum Angestelltenlehrgangs II konstant. 

 

Aufwand für ehrenamtl./sonstige Tätigkeit 

In der Hauptsache finden sich unter diesen Aufwandspositionen Kosten des Rates und der 

Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Stellvertreter, Aufwendungen 

für das Schiedsmannwesen sowie sonstige Aufwendungen die im Zusammenhang mit eh-

renamtlichen Tätigkeiten zu tun haben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen in diesem 

Sonstige Personal- u. 
Versorgungsauf-

wendungen
59.185 €

Aufwand für 
ehrenamtl./sonstige 

Tätigkeit
120.300 €

Sonst. 
Inanspruchnahme von 
Rechten u. Diensten

425.430 €

Kosten der 
Bauleitplanung

110.000 €

Geschäftsauf-
wendungen
128.486 €

Versicherungen, 
Beiträge

198.450 €

Aufwendungen 
Unterhaltungs-

verbände
120.000 €

Andere sonstige 
ordentliche 

Aufwendungen
8.280 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen
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Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um 4,1 T€ erhöht. Bei der Erhöhung der Aufwen-

dungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit handelt es sich um die Umsetzung gesetzlicher 

Vorgaben. 

 

Sonst. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 

Diese Aufwandsposition mit insgesamt 425,4 T€ erfährt insgesamt eine Verringerung um 

52,9 T€ im Vorjahresvergleich. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachtzahlungen für 

durch die Gemeinde angemieteten Wohnraum, Pachtzahlungen für Sportflächen und Rad-

wege, externe EDV-Dienstleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie die Inanspruch-

nahme von Diensten und Rechten. Die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asyl-

bewerber erhöht sich auf 200 T€. 

 

Kosten der Bauleitplanung 

Dieser Ansatz verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Folgende Maßnahmen sollen in 

diesem Jahr zur Durchführung kommen: 

Nr. Bebauungsplanbezeichnung Gesamt-
kosten 

Kostenverteilung Folgejahre 

2019 2020 2021 2022 

8 Emsdettener Str. Ost 20.000 €   10.000 € 10.000 € 

9 Schulgasse / Krankenhausweg 15.000 €  15.000 €   

31 
Bedarfsorientierte Anpassung 
von Bebauungsplänen in Ge-
werbe- und Industriegebieten 

15.000 €  5.000 € 5.000 € 5.000 € 

68 Felix-Fraling-Str. / Wehrstraße 15.000 € 15.000 €    

69 
Nachverdichtung B-Plan „Süd-
lich Altenberger Str.“, Droste-
Hülshoff-Str. 

15.000 € 15.000 €    

78 Westl. Weidkamp/Amt.-D.-Str. 25.000 €  5.000 € 20.000 €  

90 Trendelkamp 10.000 € 10.000 €    

 
Überarbeitung Flächennut-
zungsplan (FNP) 

5.000 € 5.000 €    

 Neues Industriegebiet 25.000 € 25.000 €    

 Nachverdichtung, allgemein 35.000 €  15.000 € 10.000 € 10.000 € 

 Verkehrsplanung 5.000 € 5.000 €    

 
Abschnittsweise Überplanung 
von Altplänen 

40.000 €  15.000 € 10.000 € 15.000 € 

 
Weitere eigene Wohngebiets-
entwicklung 

15.000 €    15.000 € 

 
Bahnhofstraße / Finkenbreil, 
Überplanung einer ehemaligen 
Betriebsstätte 

18.000 € 18.000 €    

 
Änderung B-Plan Nr. 35 
„Fraling“ zur Nachverdichtung 

12.000 € 12.000 €    

 Sonstige 20.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

   110.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 
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Geschäftsaufwendungen 

Hier finden sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 128,5 T€. Gegenüber dem Vorjah-

resansatz erfolgte eine Ansatzerhöhung von insgesamt 4 T€. Es handelt sich u.a. um den 

Materialaufwand für Schulen, Büromaterial, Telefonkosten, Zeitschriften und Bücher, Papier-

bedarf, Fotokopie, Gerichts- und Notarkosten. Die Steigerung ist u. a. auf die im nächsten 

Jahr stattfindende Europawahl zurückzuführen. 

 

Versicherungsbeiträge 

Unter diesem Ansatz finden sich neben den Kfz-Versicherungen sämtliche Gebäude-, Sach- 

und Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Berufsverbänden. Insgesamt liegt 

der Ansatz von rd. 198,5T€ um 6,4 T€ höher als der Vorjahresansatz. Im Haushaltsentwurf 

2019 ist bei den Versicherungsbeiträgen eine Steigerung von ca. 3,6 % eingerechnet wor-

den. 

 

Aufwendungen Unterhaltungsverbände 

Seit dem Haushalt 2015 werden die Aufwendungen an die Unterhaltungsverbände Emsdet-

tener Mühlenbach / Nordwalder Aa, St. Mauritz Altenberge und Steinfurter Aa im gemeindli-

chen Haushalt veranschlagt. Diese Aufwendungen werden lt. Satzung über die Umlegung 

des Unterhaltungsaufwandes der Gemeinde Nordwalde für fließende Gewässer auf die Bür-

gerinnen und Bürger umgelegt. 

 

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 

Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Verfügungsmittel auch die weiteren sonstigen 

ordentlichen Aufwendungen die keiner anderen Aufwandsposition zuzurechnen sind. Zum 

Haushalt 2018 hat sich eine Aufwandsreduzierung von rd. 2 T€ für diese Positionen ergeben. 

 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan) 

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für Kredite des Landes, für Kreditmarktdarlehn und 

Kassenkredite. Bei den Liquiditätskrediten ergeben sich aufgrund des derzeit niedrigen Zins-

niveaus in den Folgejahren nur geringfügige Veränderungen. Es wird davon ausgegangen, 

das sich aus der Umwandlung und der Vermarktung des alten Sportgeländes zu Wohn-

/Mischgebietsflächen sowie der Veräußerung der Baugrundstücke „Östlich Sieverts Kamp“ 

Liquiditätszuflüsse ergeben, die die Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehn minimieren 

werden. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute reduzieren sich im Haushaltsjahr 2019 um 

rd. 5,3 T€. 
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Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan) 

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs anfallen, die somit auf selte-

nen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müs-

sen. Im Haushalt 2019 findet sich keine Veranschlagung dazu. 
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Aufteilung der Erträge aus dem Ergebnisplan 

(Buchungsgruppe 4) 

Grundsteuer A 126.000 € 

Grundsteuer B 1.740.000 € 

Gewerbesteuer 4.000.000 € 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.033.600 € 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 491.500 € 

Familienleistungsausgleich 387.300 € 

Sonstige Steuern 84.600 € 

Summe 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.863.000 € 

Schlüsselzuweisungen 1.823.100 € 

Sonstige Zuweisungen 815.919 € 

Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) 141.700 € 

Auflösung der Sonderposten 1.142.450 € 

Summe 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.923.169 € 

Gebühren 759.131 € 

Auflösung der Sonderposten 194.000 € 

Summe 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 953.131 € 

Summe 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 285.380 € 

Summe 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 446.110 € 

Konzessionsabgaben 294.000 € 

Sonstige ordentliche Erträge/sonstige Transfererträge 1.028.230 € 

Summe 03 Sonstige Transfererträge + 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.322.230 € 

Summe 19 Finanzerträge 74.650 € 

  

Gesamtbetrag der Erträge: 17.867.670 € 
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Aufteilung der Aufwendungen aus dem Ergebnisplan 

(Buchungsgruppe 5) 

Summe 11 Personalaufwendungen 3.428.015 € 

Summe 12 Versorgungsaufwendungen 225.400 € 

Bewirtschaftungskosten 970.350 € 

Unterhaltung Vermögen 900.220 € 

Schülerbeförderung und Lehrmittelfreiheit 563.300 € 

Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 861.320 € 

Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.295.190 € 

Summe 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.723.075 € 

Kreisumlage 6.577.900 € 

Gewerbesteuerumlagen 642.800 € 

Sonstige Transferaufwendungen 1.604.800 € 

Summe 15 Transferaufwendungen 8.825.500 € 

Summe 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.170.131 € 

Summe 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 319.160 € 

  

Gesamtbetrag der Aufwendungen: 18.986.471 € 
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Erläuterungen zum Finanzplan 

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab. 

 

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des 

Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen 

verwiesen. Es handelt sich bei den Daten des Finanzplanes um die Abbildung des reinen 

Geldflusses. 

 

Solche analogen Einzahlungen sind: 

• Steuern und ähnliche Abgaben 

• Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

• sonstige Transfereinzahlungen 

• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

• privatrechtliche Leistungsentgelte 

• Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

• sonstige Einzahlungen 

• Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen 

 

Analoge Auszahlungen sind: 

• Personalauszahlungen 

• Versorgungsauszahlungen 

• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

• Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

• Transferauszahlungen 

• sonstige Auszahlungen 

 

Investive Einzahlungen 

 

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan) 

Im Einzelnen handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom 

Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen (3.216,1 T€): 

- Feuerschutzpauschale 33.000 € 

- Investitionspauschale 712.300 € 

- Zuschuss Neubau eines Bürgerzentrums 970.500 € 

- Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich 1.060.800 € 

- Zuwendung Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks 162.900 € 
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19 - Finanzplan) 

Die Position bildet den Zahlungsfluss (727,8 T€) für Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des An-

lagevermögens ab. Die Veräußerung weiterer Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz“ 

sowie die Veräußerung von Grundstücken im neuen Baugebiet „Sieverts Kamp“ sind hier zu 

nennen. 

 

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21 – Finanzplan) 

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der 

Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrich-

tungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. 

 

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen in den Sonderposten Erschließungs-

beiträge (369,1 T€) ab. Es handelt sich um Beitragseinnahmen aus der Veräußerung von 

Grundstücken auf dem alten Sportplatz. Der im Kaufpreis enthaltene Anteil des Erschlie-

ßungsbeitrages ist hier unmittelbar zu vereinnahmen. 

 

 

Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24 – Finanzplan) 

In diese Auszahlungsposition fließen nur die reinen Grunderwerbskosten von 1.210 T€. 

 

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 – Finanzplan) 

Die Auszahlungen in Höhe von 4.180,2 T€ berücksichtigen u. a. die nachfolgenden Maß-

nahmen: 

 

• Neubau des Bürgerzentrums (Ausführungskosten) 1.838.100 € 

• Ausrüstung der Spielplätze 30.000 € 

• Wetterschutzgebäude Schulsportzentrum 30.000 € 

• Wohnunterkunft Gildestraße 1 + 3 120.000 € 

• Beschattungsanlage Gangolf-Grundschule 30.000 € 

• Anbau Funkraum Feuerwehrgerätehaus 50.000 € 

• Hochwasserschutz 50.000 € 

• Auenpark 200.000 € 

• Breitbandausbau im Außenbereich 1.060.800 € 

• Ausbau Sandstiege-Mühlenweg 280.000 € 

• Neubau / Sanierung Straßen im Außenbereich 105.000 € 

• Errichtung Haltestellenkap Altenberger Straße 70.000 € 

• Mobilstation am Bahnhof 70.000 € 
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Auszahlungen Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26 – Finanzplan) 

Dabei handelt es sich um verschiedene Investitionsgüter innerhalb des gesamten Haushal-

tes. Unter anderem findet sich hier das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, Bauho-

fes, der Schulen und der freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt sind hier Auszahlungen in Höhe 

von 525 T€ zu verzeichnen. Die größten Auszahlungen betreffen die folgenden Punkte: 

 

1) Neuanschaffung Fahrzeuge, E-Fahrzeuge und E-Bikes 235.000 € 

2) Anschaffung Hard- und Software Dokumentenmanagement 76.100 € 

3) Ersteinrichtung neuer Kindergarten 100.000 € 

 

 

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn (Zeile 33 – Finanzplan) 

Die im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesene Darlehnsaufnahme steht im 

Zusammenhang mit den Unterdeckungen zwischen den Investitionsein- und -auszahlungen. 

Der ausgewiesene Betrag zur Ermächtigung einer Darlehnsaufnahme entspricht der Veran-

schlagung der Investitionskosten zum Neubau eines Bürgerzentrums. 

 

 

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 – Finanzplan) 

Die Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln zeigt die geplanten Verände-

rungen im Rahmen der gemeindlichen Geschäftstätigkeit im Haushaltsjahr auf. Im Rahmen 

der Darstellung der gemeindlichen Finanzmittel wird auch darüber Auskunft gegeben, wie die 

Gemeinde aus ihrer gesamten Geschäftstätigkeit heraus ihre Finanzmittel erwirtschaftet hat. 

 

Der Betrag wird daher durch eine Salden- und Summenbildung ermittelt. 

(Saldo Zeile 17 + Saldo Zeile 31= Ergebnis Zeile 32 Überschuss oder Fehlbetrag, Saldo aus Zeile 32 

+ Zeile 37 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln Zeile  39 = Summe Zeile 41 Liquide Mittel) 

 

Die Darstellung der Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln ist als ein jah-

resbezogenes Ergebnis aus der gemeindlichen Zahlungsabwicklung von erheblicher Bedeu-

tung für die finanzwirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde. Sie ermöglicht auch eine Beur-

teilung der zugeflossenen Finanzierungsmittel sowie deren Verwendung. 

 

 

Liquide Mittel (Zeile 39 – Finanzplan) 

Der in der gemeindlichen Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an 

liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- und Auszahlungen sowie Salden und Summen 

als Ergebnis des Vorvorjahres (hier 2017) in der entsprechenden Spalte des gemeindlichen 

Finanzplans anzugeben (1.784.868 €). 



 V 68 

 

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ist dieser Betrag unter Einbeziehung des 

Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages (Zeile 32), des Saldos aus Finan-

zierungstätigkeit (Zeile 37) einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanz-

mitteln (Zeile 40 hier nicht gegeben) fortzuschreiben, wobei der Anfangsbestand an Finanz-

mitteln am Ende des Haushaltsjahres [Abschlussstichtag] (Zeile 39) in die Ermittlungen ein-

zubeziehen sind. In diesem Zusammenhang ist es nicht als zulässig anzusehen, lediglich 

den sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ergebenen Ände-

rungsbetrag auch als Stand der liquiden Mittel der Gemeinde anzugeben. 

 

Wobei an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf, das es sich dabei um eine 

Vermischung von Ist-Werten (tatsächliche vorhandene liquide Mittel zum 31.12.2017) mit 

Plan-Werten (voraussichtlich vorhandene liquide Mittel zum Ende des Jahres 2018) handelt. 














































